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Verkehrsträgerübergreifende Fragestellungen im Korridor Kücknitz 
- Travemünde
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

31.03.2025 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
07.04.2025 Bauausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
08.04.2025 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
22.05.2025 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:

Seit Jahren wird über eine mögliche 2. Straßenanbindung für Travemünde diskutiert. Die 
Verwaltung wurde beauftragt, eine 7. und 8. Variante zu prüfen. Die Ergebnisse werden mit 
dieser Vorlage als Zwischenbericht veröffentlicht und in einen Gesamtzusammenhang ge-
setzt. 

Darüber hinaus gibt es aktuelle Herausforderungen im Busverkehr. Dieser wurde im Korridor 
Lübeck – Kücknitz – Travemünde zum Fahrplanwechsel Dezember 2024 deutlich verbessert. 
Allerdings führte die Sperrung der ÖPNV-Trasse durch den Skandinavienkai dazu, dass die 
Linienführung der Buslinien 30, 34 und 40 verändert werden musste, was zu Beschwerden 
über die verschlechterte Anbindung des Hafenhauses sowie die nun verkehrlich stärker be-
lastete Ortsdurchfahrt Ivendorfs führte. 

Zudem wurde im Rahmen des Beschlusses des 5. RNVP eine Anpassung des Travemünder 
Ortsbus-Verkehrs beauftragt.

Im Bauausschuss am 20.01.25 wurde der Wunsch geäußert, all diese Punkte integriert zu 
betrachten. Dieser Bericht soll daher alle drei Anlässe integriert betrachten und Vorschläge 
zur kurz- und langfristigen Verkehrsführung im genannten Korridor aufzeigen.

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr sowie die Stadtwerke Lübeck mobil wurden beteiligt und 
haben ihre Zustimmung gegeben.
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Bericht:

Wie unter Anlass dargestellt bestehen derzeit mehrere Herausforderungen, aber auch mögli-
che Zukunftsperspektiven im Bereich Kücknitz-Travemünde. Die Abteilung Stadtenwicklung 
hat sich in den vergangenen Wochen intensiv mit folgenden Fragestellungen befasst:

 Wie kann eine ÖPNV-Anbindung des Hafenhauses erfolgen, wenn die Trasse durch den 
Skandinavienkai nicht mehr zur Verfügung steht?

 Wie können Belastungen durch die Umleitung der Buslinien in Ivendorf gemindert wer-
den?

 Wie kann dabei ein möglichst attraktives Busangebot für möglichst viele Nutzer:innen 
beibehalten werden?

 Wie kann ein verbessertes Travemünder Ortsbuskonzept im Sinne des 5. RNVP ohne 
die Kommunaltrasse zwischen Alter und Neuer Teutendorfer Siedlung funktionieren?

 Welchen Beitrag kann eine mögliche 2. Straßenanbindung zur Verbesserung der ver-
kehrlichen Situation leisten?

Kurzfristig umzusetzende Buslinienkonzepte in Varianten

Die Sperrung der ÖPNV-Trasse durch den Skandinavienkai im vergangenen Jahr kam un-
erwartet und führte dazu, mit der neuen Linie 36 sehr kurzfristig eine Lösung finden zu müs-
sen, um das Hafenhaus und damit den Skandinavienkai weiterhin an den Busverkehr anbin-
den zu können. Die Linie 36 pendelt überwiegend stündlich zwischen Kücknitz (Haltestelle 
Roter Hahn), dem Skandinavienkai und Travemünde (Haltestelle Priwallfähre). Die gefunde-
ne Lösung stellt aber keine langfristige Perspektive dar. 

Grundsätzlich stellte die Durchfahrung des Skandinavienkais die optimale Verbindung im 
Korridor Kücknitz-Travemünde dar, da es sich um die kürzeste und weitgehend konfliktfreie 
Verbindung handelte. Im Folgenden sind mehrere Varianten dargestellt, die eine langfristig 
tragfähige Busverbindung im Korridor darstellen könnten. Die Herstellung der ursprünglichen 
Qualität mit einem vergleichbaren Kosten-Nutzen-Verhältnis wird dabei aber nur schwerlich 
erreicht werden können.

Folgende Planungsprämissen waren bei der Konzeptionierung zu berücksichtigen. Die Auf-
listung speist sich dabei neben der Problematik rund um den Skandinavienkai auch aus wei-
teren Punkten, die zum Fahrplanwechsel im Dezember 2024 aufgetreten sind.

 Keine Verschlechterung der Verbindung Travemünde – Kücknitz – Innenstadt 
 Umsteigefreie Anbindung Hafenhaus an Innenstadt und ZOB
 Umsteigefreie Anbindung Hafenhaus an Kücknitz
 Umsteigefreie Anbindung Hafenhaus an Travemünde
 Weniger Busverkehr in Ivendorf
 Umsteigefreie Anbindung Travemünde an Trave-Gymnasium
 Mehr Busse zwischen Siems/Kieselgrund und Innenstadt
 Keine Anpassungen an Haltestelleninfrastruktur
 Keine Anpassungen im SWL-Gesamtnetz
 Möglichst geringe zusätzliche Aufwendungen

Da einige dieser Ziele unmittelbar im Konflikt miteinander stehen (z.B. Verbindung Trave-
münde-Hafenhaus und weniger Busse in Ivendorf) ist es herausfordernd, Lösungen zu fin-
den, die alle diese Ziele erreichen. Im Folgenden sind die Varianten kurz bewertet. Umfang-
reichere Steckbriefe sind dem Anhang zu entnehmen.
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Vorteile Nachteile
Variante A 
(Beibehalt 36) /

 Außer der Anbindung des Hafen-
hauses kein Mehrwert für sonstige 
Fahrgastströme

 Dennoch hohe Kosten
Variante B
(Verlängerung 
33 bis Hafen-
haus)

 Vergleichsweise kostengünstig 
und leicht umsetzbar

 Geringer Eingriff ins Gesamts-
ystem

 Keine direkte Verbindung Trave-
münde-Hafenhaus

 Keine direkte Verbindung Lübeck-
Hafenhaus

Variante C 
(Verlängerung 
33 bis Trave-
münde)

 Beschleunigung Linie 50
 Direkte Verbindung Travemün-

de - Travegymnasium

 Keine direkte Verbindung Lübeck-
Hafenhaus

 Mehr Busse in Ivendorf
 Hohe Kosten

Variante D 
(Verlängerung 
31 bis Trave-
münde)

 Beschleunigung Linie 50  Umfangreiche Anpassungen und 
betriebliche Nachteile im Gesamt-
netz

 Keine Bahnanschlüsse für das 
Hafenhaus

 Mehr Busse in Ivendorf
Variante E
(Neue Linie 32)

 Substanzielles zusätzliches 
Linienangebot im Korridor Lü-
beck-Travemünde

 Beschleunigung Linie 50; Ver-
längerung der 10-Min.-
Taktachse nach Travemünde

 Taktverdichtung im Kücknitzer 
Süden 

 Mehr Busse in Ivendorf
 Hoher Aufwand und Kosten, daher 

2025 nicht umsetzbar

Variante F
(40 über Hafen-
haus)

 Vergleichsweise kostengünstig  Wegfall 10-Min.-Taktachse Lübeck 
– Kücknitz 

 Keine sinnvolle Verbindung Kück-
nitz-Hafenhaus

Variante G
(Schnellbus B 
75)

 Schnelle, direkte Verbindung 
Travemünde - Innenstadt 

 Weniger Busse in Ivendorf

 Verringerung der Fahrten zwi-
schen Kücknitz und Travemünde

 Hoher Aufwand und Kosten, daher 
2025 nicht umsetzbar

Variante H 
(Stichfahrt 50 
Hafenhaus)

 Vergleichsweise kostengünstig 
und leicht umsetzbar

 Linie 50 bereits jetzt zwischen 
Kücknitz und Trvm. ver-
gleichsweise unattraktiv

 Linie 50 kein attraktives Angebot 
mehr zwischen Travemünde und 
Lübeck

 Teils Pulkverkehr mit Linie 30
 Ineffizienter Fahrzeugeinsatz

Variante I
(Stichfahrt 50 
und B 75)

 Entlastung Ivendorf
 Verbesserte Anbindung nördli-

ches Travemünde nach Lübeck

 Hohe Kosten
 Verschlechterte Anbindung Pom-

mernzentrum
Variante J
(50 bis Hafen-
haus, Ortsbus 
bis Hafenhaus

 Entlastung Ivendorf
 Verbesserte Bahnanschlüsse
 Verbesserter Fahrzeugeinsatz

 Linie 50 keine Verbindung zwi-
schen Travemünde und Kücknitz 
mehr

 Verschlechterte Anbindung Pom-
mern-zentrum

Die Bedeutung der einzelnen Planungsziele ist aus Sicht der Verwaltung durchaus unter-
schiedlich zu gewichten. Oberste Priorität aus Sicht des Aufgabenträgers ÖPNV ist es, dass 
sich durch die gefundene Lösung zumindest keine Verschlechterung für die Fahrgastnach-
frage ergibt. Hier ist vor allem der Korridor Lübeck-Kücknitz-Travemünde von Bedeutung, wo 

3 von 154 in Zusammenstellung



Seite: 4/12

die Linien 30, 40 und 50 (zwischen Lübeck und Kücknitz) einen gemeinsamen 10-Min.-Takt 
bilden. Um dies zu ermitteln, wurde für die in die engere Wahl kommenden Varianten eine 
Prognose der Nachfrageentwicklung mit dem städtischen Verkehrsmodell durchgeführt. In 
Bezug auf die Bedeutung der Kosten ist es aus Sicht des Aufgabenträgers grundsätzlich 
erstrebenswert, zusätzliche Finanzmittel dort einzusetzen, wo sie die größte Wirkung entfal-
ten.

Die Vorgaben des 5. RNVP legen eine Erschließung des Skandinavienkais und des Hafen-
hauses in einer Mindesttaktfolge von 30 Minuten fest. Auch am Wochenende sowie in den 
Randzeiten morgens und spätabends ist ein Angebot vorgesehen, hier in einer Mindesttakt-
folge von 60 Minuten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die direkte Verbindung Richtung 
Kücknitz / Lübeck in Bezug auf die Fahrgastnachfrage deutlich wichtiger ist als die direkte 
Verbindung Richtung Travemünde. Letztere bezieht ihre Relevanz eher aus der Daseinsvor-
sorge zur Anbindung der ansässigen Arztpraxis.

Der Wunsch aus dem Ortsteil Ivendorf, die Zahl der Busse möglichst stark zu reduzieren, 
stellt eine Herausforderung dar. Mit Schließung der Trasse durch den Hafen verbleiben für 
die Busse zwischen Kücknitz und Travemünde nur die Alternativrouten über Ivendorf oder 
über die B75. 

Während für den Busverkehr ins nördliche Travemünde die Linienführung über die B75 
durchaus vorteilhaft sein kann, erreichen diese Busse nachfragestarke Bereiche im südli-
chen Travemünde nicht oder nur mit erheblichen Umwegen. Beispiele sind der nachfragest-
arke Netzknoten Teutendorfer Weg sowie die gut nachgefragten Haltestellen im Bereich 
Pommernzentrum / Rönnau. Es ist daher nicht möglich, die Zahl der Fahrten in Ivendorf 
kurz- bis mittelfristig auf das Niveau vor der Sperrung des Hafens (eine Linie im 30-Minuten-
Takt) zu reduzieren.

Die aufgeführten Varianten wurden sowohl den Nutzer:innen des Hafenhauses und Gewer-
begebietes Skandinavienkai als auch der Interessengemeinschaft Ivendorf vorgestellt. Die 
Nutzer:innen des Hafenhauses haben sich für diejenigen Varianten ausgesprochen, die je-
weils eine direkte Anbindung des Hafenhauses an Lübeck, Kücknitz und Travemünde vorse-
hen. Die Varianten, die dies nicht oder nur teilweise beinhalten, wurden abgelehnt. Die Inter-
essengemeinschaft Ivendorf hat sich für die Varianten ausgesprochen, die eine spürbare 
Reduzierung der Buslinien beinhalten. Zwar wird akzeptiert, dass es zukünftig mehr Busver-
kehr in Ivendorf geben muss als vor der Hafensperrung, allerdings werden diejenigen Varian-
ten abgelehnt, die keine Reduzierung vorsehen oder die nur die Reduktion um eine Linie 
(bspw. die Linie 36) vorsehen.

In der Gesamtschau ist festzuhalten, dass die negativen Auswirkungen bei einer Stichfahrt 
der Linie 50 zum Hafenhaus (Variante H) am geringsten ausfallen. Wichtig ist hier zu beto-
nen, dass die Stichfahrt nicht durch die Linien 30 oder 40 erfolgen sollte, da diese die schnel-
len und attraktiven Verbindungen Travemündes Richtung Lübeck darstellen. Hier würden 
viele Fahrgäste durch die Stichfahrt verloren gehen. Die 50 hat demgegenüber zwischen 
Travemünde und Kücknitz bereits heute einen relativ langen Fahrweg, da sie noch den Ro-
ten Hahn und das Pommernzentrum erschließt, weshalb sich die negativen Auswirkungen in 
Grenzen halten. Da bei einer Stichfahrt der Linie 50 zum Hafenhaus bei an sonstigem Bei-
behalt des heutigen Linienwegs nur die Linie 36 entfallen würde, wird diese Variante aller-
dings von der Interessengemeinschaft Ivendorf nicht mitgetragen.

Hierzu wurden daher noch zwei Unter-Varianten entwickelt, bei denen der Trassenverlauf 
vom Hafenhaus nach Travemünde aus Ivendorf heraus auf die B 75 verlegt wird – einmal 
durchgehend als Linie 50 (Variante I) und einmal mit Linientrennung am Hafenhaus (Variante 
J). Bei letzterer endet die Linie 50 am Hafenhaus, die Verbindung Hafenhaus-Travemünde 
übernimmt eine angepasste Ortsbuslinie 35 über die B 75.

Die in die engere Wahl kommenden Varianten H, I, und J wurden mit Hilfe des Verkehrsmo-
dells auf ihre Auswirkung auf die Fahrgastnachfrage geprüft. Die Auswirkungen sind insge-
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samt relativ moderat. Allerdings verzeichnet Variante H eine leichte Abnahme der Fahrgäste 
und die Varianten I und J eine leichte Zunahme, wodurch im direkten Vergleich dieser drei 
untereinander dann doch ein signifikanter Unterschied besteht. 

In Bezug auf die Kosten ist festzustellen, dass die Varianten H und J keine höheren Kosten 
verursachen, als die gegenwärtige Variante A mit der Linie 36. Die Variante I hingegen über-
trifft die Variante A um rund 325.000 €/a. 

Im direkten Vergleich dieser Varianten schneidet somit die Variante J am besten ab, da sie 
eine akzeptable Lösung sowohl für das Hafenhaus als auch Ivendorf beinhaltet und bei der 
Fahrgastentwicklung besser abschneidet. Die Variante J wird daher zum Fahrplanwech-
sel im Dezember 2025 umgesetzt. 

Von den Betrieben am Skandinavienkai und der Hausarztpraxis im Hafenhaus wurde eine 
Nutzendenerhebung durchgeführt. Diese Umfrage ist nicht repräsentativ, zeigt aber generell 
ein hohes Interesse an einer Busanbindung in Richtung Kücknitz, Lübecker Innenstadt und 
Travemünde. Bei der Frage nach den Einstiegshaltestellen wurden am häufigsten Trave-
münde Strandbahnhof, Solmitzstraße, Teutendorfer Weg, Gustav-Radbruch-Platz und 
ZOB/Hauptbahnhof genannt. Mit der empfohlenen Variante haben alle gewünschten aufge-
führten Haltestellen eine Anbindung an die Haltestelle Skandinavienkai Terminal im 30-Minu-
ten-Takt (montags bis freitags tagsüber).

Das Randzeitenangebot wurde in den verschiedenen Varianten so geplant, dass die Min-
destvorgaben des 5. RNVP erfüllt werden. Bei der Vorzugsvariante sieht der Fahrplan der 
Linie 50 jeweils bis ca. 20 Uhr eine durchgehende Bedienung von/bis ZOB/Hauptbahnhof 
vor. Zu den übrigen Zeiten wird ein Pendelverkehr zwischen Skandinavienkai Terminal und 
Roter Hahn eingerichtet – an dieser Haltestelle bestehen dann Anschlüsse mit ausreichen-
der Umsteigezeit an die Linie 34. Fahrgasterhebungen auf der derzeitigen Linie 36 zeigen, 
dass die letzten Fahrten des Tages, ca. gegen 22 bis 23 Uhr, oft relativ gut ausgelastet sind 
– mutmaßlich in Bezug auf abfahrende oder ankommende Fährschiffe. Eine Erweiterung des 
umsteigefreien Fahrtenangebots zwischen ZOB/Hauptbahnhof und Skandinavienkai Termi-
nal ist daher eine Option für den Fahrplanwechsel im Dezember 2026, allerdings auch mit 
zusätzlichen Kosten verbunden. 

Es soll an dieser Stelle jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass die Herausforderung, die be-
stehende Arztpraxis im Hafenhaus direkt an Travemünde anzubinden, einen wesentlichen 
Teil der zusätzlichen jährlichen Kosten bei der Vorzugsvariante verursacht. Die Kosten allein 
für den vorgeschlagenen Linienweg der Linie 35 zum Hafenhaus werden auf knapp 400.000 
€ pro Jahr geschätzt. Aus planerischer und monetärer Sicht wäre es somit wünschenswert, 
wenn die Praxis räumlich näher an ihre Travemünder Patienten heranrücken würde.

Führung Ortsbus nach fertigstellung Neue Teutendorfer Siedlung

Gemeinsam mit dem 5. RNVP wurde beschlossen, das das Ortsbuskonzept für Travemünde 
angepasst werden sollte. Hintergrund ist nicht zuletzt die als möglicherweise konfliktreich 
einzuschätzende Befahrung der Kommunaltrasse zwischen alter und neuer Teutendorfer 
Siedlung mit Bussen. Hierzu wurden ebenfalls verschiedene Varianten geprüft – zunächst 
auf deren innere Erschließungsqualität für den Stadtteil Travemünde. Aber auch in Bezug 
auf das Zusammenspiele mit dem neu zu gestaltenden Buskorridor zwischen Kücknitz und 
Travemünde. Auch hier bestehen verschieden Planungsprämissen:

- Anbindung aller Ortsteile von Travemünde an den SPNV
- Anbindung aller Ortsteile an die Buslinien nach Lübeck
- Anbindung aller Ortsteile an den Altstadtbereich
- Erfüllung der Erschließungskriterien des 5. RNVP
- Wünschenswert ist eine mögliche Verlängerung einer Linie vom Priwall nach Dassow
- Sinnvolle Verknüpfung mit der Busplanung im Korridor Kücknitz-Travemünde
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- Gute Anbindung der Neuen Teutendorfer Siedlung an den Bahnverkehr
- Möglichst geringe zusätzliche Aufwendungen

Im Folgenden sind die Varianten kurz bewertet. Umfangreichere Steckbriefe sind dem An-
hang zu entnehmen.

Vorteile Nachteile
Variante A 
(gem. RNVP)

 Alle Planungsziele werden 
erfüllt

 Vergleichsweise geringer Res-
sourceneinsatz

 Nutzung der Kommunaltrasse
 Nicht kompatibel zum Konzept für 

den Korridor Kücknitz-Travemün-
de

Variante B
(RNVP ohne 
Kommunaltrasse)

 Die Planungsziele werden 
überwiegend erreicht

 Vergleichsweise geringer Res-
sourceneinsatz

 Nur eingeschränkt kompatibel 
zum Konzept für den Korridor Kü-
cknitz-Travemünde

 Suboptimale Anschlussverknüp-
fungen. Die Verbesserung der 
Verknüpfungen stünde im Konflikt 
mit den Belangen des ruhenden 
Verkehrs (Hafenbahnhof, Rose)

Variante C 
(zwei Ringlinien)

 Hohe quantitative Erschlie-
ßungsqualität

 Hoher Fahrzeugeinsatz auch in 
peripheren Ortslagen

 Hoher Ressourceneinsatz
Variante D
(Verlängerung 
Korridor-Pla-
nung)

 Kompatibel zum Konzept für 
den Korridor Kücknitz-Trave-
münde

 Leichte Nachteile bei stadtteilin-
ternen Verkehren

Variante E 
(Var. D + Kom-
munal-trasse

 Kompatibel zum Konzept für 
den Korridor Kücknitz-Trave-
münde

 Verbessertes Angebot in Teu-
tendorfer Siedlung

 Leichte Nachteile bei stadtteilin-
ternen Verkehren

Die ursprünglich für den 5. RNVP avisierte Variante A stellt das Optimum für die stadtteilin-
ternen Verkehre dar. Wünsche aus dem politischen Raum (keine Nutzung der Kommunal-
trasse) und Zwänge aus der Schließung des Hafens machen nun ggf. eine angepasste Vari-
ante erforderlich.

Die Varianten D und E nehmen den Ansatz der Korridor-Variante J auf, den Ortsbus bis zum 
Hafenhaus zu führen. Die Nutzung der Kommunaltrasse schneidet leicht besser ab und wür-
de das Angebot in der alten Teutendorfer Siedlung verbessern und wird seitens der Verwal-
tung empfohlen. 

Anpassung Haltestelleninfrastruktur Pommernzentrum

Unter den dargestellten Rahmenbedingungen ist es sinnvoll, die Haltestelleninfrastruktur im 
Bereich Pommernzentrum und Henry-Koch-Straße zu verändern – aus folgenden Gründen:

- Durch Verlegung der Linien 30 und 40 aus dem Hafen auf die Ivendorfer Landstraße 
fahren nun schnelle Linien unmittelbar am Pommernzentrum vorbei, ohne diese al-
lerdings sinnvoll zu erschließen, da sie nur an der eher ungünstig gelegenen Halte-
stelle Rönnauer Weg halten. Durch zwei neue Haltestellen im Bereich Europaweg 
und Ostseestraße kann das Pommernzentrum deutlich besser an diese Linien ange-
bunden werden.

- Durch das in Planung befindliche neue Baugebiet (B-Plan „Europaweg-Ostseestraße“ 
32.77.00) erfährt eine neue Haltestelle Europaweg eine noch höhere Bedeutung.

- Durch die hier vorgeschlagene Neugestaltung der Linie 50 fährt diese nicht mehr ins 
Pommernzentrum hinein. Stattdessen fährt nun die Linie 35, die allerdings deutlich 
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unattraktiver ist, da sie nicht an Kücknitz und Lübeck angebunden ist. Die neuen Hal-
testellen können dies ausgleichen.

Das Gewerbegebiet Henry-Koch-Straße ist erst seit Kurzem durch die – nicht sehr attraktive 
– Linie 36 an den Busverkehr angebunden. Das neue Konzept sieht vor, dass zukünftig die 
Linie 35 diese Haltestelle bedient, was allerdings noch keine Verbesserung darstellt. Wün-
schenswert wäre es, wenn die Linie 50 auch das Gewerbegebiet erschließen könnte, was 
derzeit nur durch die relativ weit entfernte Haltestelle Travemünder Landstraße möglich ist. 
Eine Stichfahrt der Linie 50 durch das Gewerbegebiet ist umlauftechnisch nicht möglich. Da-
her ist es sinnvoll, eine neue Haltestelle direkt an der Travemünder Landstraße herzurichten, 
die das Provisorium innerhalb der Henry-Koch-Straße ersetzt. Diese könnte durch die Line 
50 angefahren werden.

Änderungen an der Haltestelleninfrastruktur sind wahrscheinlich erst nach dem kommenden 
Fahrplanwechsel umsetzbar. In die Betrachtung im städtischen Verkehrsmodell sowie die 
Planungen zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 ist daher der bisherige Haltestellenbe-
stand eingeflossen.

Bauliche 
Verdich-

tung

Karte: Openstreetmap

Entfällt: Rönnauer Weg

Bestand: Pommernzentrum

Neu: Europaweg

Bestand: Ostseestraße
Neu: Erweiterung Ostseestraße
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Verbesserung der Verbindung Travemünde – Schulzentrum Kücknitz

Mit dem Fahrplanwechsel Dezember 2024 entfiel die direkte Verbindung zwischen Trave-
münde und dem Schulzentrum, da die Linie 33 nur noch bis Kücknitz Roter Hahn verkehrt. 
Seitdem ist ein Umstieg an der Solmitzstraße zwischen der Linie 33 und den Linien 30, 40 
oder 50 erforderlich. Eine direkte Verbindung gibt es durch zwei Sonderfahrten der ursprüng-
lichen Linie 33 morgens zur ersten Schulstunde und mittags nach der 6. Stunde. 

Da diese Lösung von vielen Nutzer:innen bemängelt wird und gemäß Vorzugsvariante auch 
die Linie 50 nicht mehr bis Travemünde fahren würde, wird seitens des Aufgabenträgers 
angestrebt, mittags zusätzliche Sonderfahrten einzuführen, sodass auch dann eine direkte 
Verbindung besteht, wenn der Schulschluss nicht auf die 6. Stunde fällt.

Auswirkungen einer möglichen 2. Anbindung Travemündes

Die Machbarkeitsstudie für die 7. und 8. Variante ist dieser Vorlage beigefügt. Die vorgese-
hene Verkehrsführung ist zur groben Orientierung den folgenden Abbildungen zu entneh-
men.

   
Quelle: INROS-LACKNER

Im Folgenden wird die Übersichtstabelle aus der VO/2022/11168 sowie der VO/2023/12514 
um die Varianten 7 und 8 ergänzt und aktualisiert

Vorteile Nachteile
Variante 1
(Skandinavienkai)

 Größte verkehrliche Wirkung 
(Umverteilung von B75)

 Geringer baulicher Aufwand 
für Erstellung der Trasse

 Geringster Konflikt mit Wohn-
bebauung

 Betriebsabläufe auf dem Hafen-
gelände massiv gestört – Funkti-
onsfähigkeit des Skandinavien-
kais wird in Frage gestellt

 Derzeit nicht genehmigungsfähig 
(ISPS Bereich)
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 Hafenersatzfläche erforderlich

Variante 2
(neue Anschluss-
telle zur Ostsee-
straße)

 Führung des Verkehrs entlang 
abgerückter Wohnbebauung

 Trasse weit südlich, dadurch 
mehr Aufteilung der Verkehre

 Sehr hoher Aufwand und Kosten 
(neue Anbindung an die B75, 
Straßenneubau, Anbindung an 
Ivendorfer Landstraße, Grunder-
werb

 Erhebliche Konflikte mit dem 
Landschaftsschutz

Variante 3
(Rönnau)

 Weitgehende Nutzung vorhan-
dener Wegeführung

 Hoher Aufwand (Ausbau des 
Rönnauer Weges, Grunderwerb, 
Anbindung an die B75

 Konflikte mit Wohnbebauung und 
Landschaftsschutz

Variante 4
(Teutendorfer 
Weg)

 vergleichsweise geringer Auf-
wand (vorhandene Fahrbahn-
breite ausreichend)

 zusätzlicher Verkehr durch 
Wohngebiet

 Verkehrsumverteilung eher ge-
ring

 Neue Anbindung an die B75 und 
Grunderwerb erforderlich

Variante 5
(Ivendorf)

 Große verkehrliche Wirkung 
(Umverteilung von B75)

 Vergleichsweise geringer Auf-
wand

 Neue Anbindung an die B75, 
Knotenpunktausbau und Grun-
derwerb erforderlich

 Verbindung Travemünder Lands-
traße/Ivendorfer Landstraße ent-
fällt (Bahnübergang)

 Neue Linienführung ÖPNV erfor-
derlich

 Mehrverkehr in Ortslage Ivendorf 
– dies wird noch verstärkt durch 
die kürzlich erfolgte Umleitung 
der Buslinien aus dem Hafen

Variante 6
(Skandinavienkai 
alternativ)

 Größte verkehrliche Wirkung 
(Umverteilung von B75)

 Geringer Konflikt mit Wohnbe-
bauung

 Besonders hoher Aufwand und 
Kosten durch zahlreiche Ingeni-
eurbauwerke

 Negative Auswirkungen auf den 
Hafenbetrieb

Variante 7
(westlich parallel 
Bahntrasse)

 Große verkehrliche Wirkung 
(Umverteilung von B75)

 Einzige Variante ohne wesent-
liche Konflikte mit Wohnbe-
bauung, Hafen oder Natur-
schutz

 Hohe Kosten 
 Ggf. Teilinanspruchnahme einer 

geplanten PV-Freiflächenanlage 
südöstlich des Pommernzen-
trums

Variante 8 A/B
(Anschluss Rön-
nau, südliche Um-
fahrung Pom-
mernzentrum)

 Große verkehrliche Wirkung 
(Umverteilung von B75)

 Weiterentwicklung der Varian-
te 3 mit geringeren Konflikten 
zur Wohnbebauung

 Hohe Kosten
 Konflikte mit dem Landschafts-

schutz
 Flächenzugriff fraglich

Bislang hat die Verwaltung den Standpunkt vertreten, dass angesichts der Tatsache, dass 
die Erforderlichkeit einer zweiten Anbindung dem Gutachten nicht entnommen werden kann, 
hohe Kosten hierfür nicht zu rechtfertigen sind. Vor diesem Hintergrund wurde die Variante 5 
am wenigsten kritisch beurteilt.

Durch die Sperrung des Skandinavienkais für die Busse hat sich nun allerdings eine Rah-
menbedingung geändert. Durch die Umleitung der Busse durch Ivendorf ist nun eine zusätz-
liche Verkehrsbelastung in Ivendorf zu verzeichnen, die dort auf Kritik stößt. Im Rahmen der 
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erfolgten Untersuchung musste allerdings festgestellt werden, dass die Durchfahrung Iven-
dorfs mit den Bussen größtenteils beibehalten werden sollte. Vor diesem Hintergrund ist eine 
Empfehlung der Variante 5 zu hinterfragen, da hierdurch noch erheblich mehr Verkehr durch 
den Ort geleitet würde. Sowohl aufgrund der dann erheblichen Verkehrsbelastung in Ivendorf 
als auch der in Teilen nicht ausreichenden Kapazität der Ivendorfer Landstraße sowie der 
Knotenpunkte sollte die Variante 5 nicht weiterverfolgt werden. 

Die Variante 8 (B) sollte aus Sicht der Verwaltung, trotz Empfehlung des Gutachtens, eben-
falls nicht weiterverfolgt werden, da neben den hohen Kosten auch die Realisierbarkeit frag-
lich ist. Sie stellt einen erheblichen Eingriff in den Landschaftsraum dar und es müssen in 
hohem Ausmaß private Flächen erworben werden. Für die aktuelln Herausforderungen im 
Busverkehr bringt die Variante keinen substenziellen Mehrwert.

Die Variante 7 stellt in der Gesamtschau die einzige Variante dar, bei der keine gravierenden 
Konflikte zu erwarten sind. Zudem könnte die Variante für den Busverkehr auch einige Pro-
bleme lösen, da ein konfliktarmer und schneller Linienweg für die Busse zwischen Kücknitz 
und Travemünde bereitstünde. Auch die Anbindung des Hafenhauses kann ggf. wieder ver-
bessert werden. Die konkreten Auswirkungen auf das Liniennetz müssten allerdings im De-
tail noch ausgeplant werden.

Nicht zuletzt aufgrund zweier niveaufreier Bahnquerungen ist die Variante 7 jedoch baulich 
komplex und daher mit sehr hohen Kosten von rd. 47 Mio € verbunden. Auch hier muss in 
Frage gestellt werden, ob der zu erwartende Nutzen in angemessenem Verhältnis zu den 
Kosten steht. Daher kann zu diesem Zeitpunkt noch keine Empfehlung ausgesprochen wer-
den. 

Theoretisch denkbar ist allerdings das Szenario, dass aufgrund der hier angedachten 
Schließung des Bahnübergangs Ivendorfer Landstraße seitens der Deutschen Bahn eine 
(anteilige) Kostenübernahme zumindest einer der niveaufreien Bahnquerungen erfolgen 
könnte. Dies war kurzfristig nicht zu klären und wird voraussichtlich längere Verhandlungen 
nach sich ziehen. Bevor hier also eine abschließende Bewertung ausgesprochen werden 
kann, sollte im weiteren Verfahren geprüft werden,

- Ob eine Übernahme der Kosten einer Bahnquerung durch die DB möglich ist und 
- ob zwischen nördlicher Bahnquerung und dem bestehenden Lärmschutzwall die be-

stehende Ivendorfer Landstraße genutzt werden könnte, um die Kosten weiter zu 
senken. Letzteres würde zudem den möglichen Zielkonflikt mit der dort in Planung 
befindlichen PV-Freiflächenanlage verringern.

Auswirkungen von Einzelmaßnahmen BÜ Gneversdorfer Weg

Das angehängte Gutachten hat neben der 2. Anbindung gemäß politischem Auftrag auch die 
Machbarkeit einer niveaufreien Kreuzung von Gneversdorfer Weg und Bahn in Form einer 
Unterführung geprüft. Angesichts der hohen Kosten von 12,6 Mio € muss hier allerdings die 
Frage gestellt werden, ob das zu lösende Problem des Rückstaus bei Schrankenschließung 
den erforderlichen Aufwand rechtfertigt. Zudem würde sich hier die Frage stellen, ob man – 
wenn man ohnehin den Gneversdorfer Weg für ein Rampe nach Westen verschwenkt – nicht 
gleich den Bahnübergang Teutendorfer Weg auf gleichem Wege mit einer gemeinsamen 
Unterführung entbehrlich macht. Wenn hier gleich zwei Bahnübergänge durch eine gemein-
same Unterführung rückgebaut werden könnten, stellt sich auch hier die Frage einer mögli-
chen Kostenbeteiligung durch die DB.

Dabei sollte aber bedacht werden, dass dies eine extrem MIV-orientierte Maßnahme wäre. 
Ein Rückbau eines oder beider Bahnübergänge würde auch für Fußgänger:innen und Rad-
fehrer:innen Folgen haben. Sie müssten ebenfalls den Weg durch die Unterführung nehmen. 
Das dürfte für viele nicht attraktiv sein, die Bahntrasse würde so insbesondere für die Ein-
heimischen zur Barriere.
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Da eine 2. Anbindung die Belastung am BÜ Gneversdorfer Weg reduzieren würde, käme 
diese Maßnahme nur in Frage, wenn die 2. Anbindung nicht umgesetzt würde. Empfohlen 
wird sie aber aus oben genannte Gründen auch dann nicht.

Auswirkungen von Einzelmaßnahmen Umfahrung REWE

Bzgl. der nördlichen Umfahrung des REWE-Marktes liegt bereits ein Haushaltsbegleitbe-
schluss vor, mit den konkreten Planungen zu beginnen. Da dies noch nicht erfolgt ist, soll 
auch diese Maßnahme noch mal im Gesamtzusammenhang betrachtet werden.

Wie in VO/2021/09967 dargestellt, ist die Maßnahme verkehrlich nicht zwingend erforderlich, 
würde aber zu einer ggf. wünschenswerten Verkehrsreduzierung im Bereich des Knotens 
Gneversdorfer Weg / Torstraße beitragen. Durch die Sperrung des Skandinavienkais kommt 
hier nun ein weiterer Aspekt hinzu: Sollte eine Führung von Buslinien von Travemünde über 
die B 75 erfolgen sollen – als Maßnahme der Busbeschleunigung oder zur Entlastung von 
Ivendorf – besteht derzeit das Problem, dass von einer solchen Linie der ÖPNV-Netzknoten 
Teutendorfer Weg nur erschwert bedient werden kann. Die nördliche Umfahrung des REWE 
könnte eine derartige Linienführung ermöglichen, da hier dann quasi eine Wendeschleife 
bestehen würde. 

Auch diese Maßnahme ist in der Gesamtschau nicht erforderlich, wenn die zweite. Anbin-
dung käme, da es dadurch ebenfalls zu einer Verkehrsreduzierung am genannten Knoten 
käme und eine konfliktfreie Bustrasse hinzukäme. Für den Fall, dass die zweite. Anbindung 
nicht kommt und der Busverkehr in Ivendorf reduziert werden soll, kann diese (ohnehin be-
schlossene) Maßnahme empfohlen werden.

Zusammenfassung:

Für den Busverkehr im Korridor Kücknitz-Travemünde wird die Verwaltung diese Maßnah-
men umsetzen: 

- Zum Fahrplanwechsel 2025 wird die Linie 50 zum Hafenhaus umgeleitet und dort en-
den. Die Linie 35 wird als direkte Verbindung zwischen Travemünde und dem Hafen-
haus erweitert.

- Zum Fahrplanwechsel 2025 übernimmt die Linie 35 auch die Funktion eines geänder-
ten Ortsbusses ein. In der Folge wird auch die Linie 38 angepasst.

- Zum Fahrplanwechsel 2026 werden im Bereich Pommernzentrum neue Haltestellen 
zur verbesserten Anbindung an die Linien 30 und 40 eingerichtet. Im Bereich Henry-
Koch-Straße wird eine neue Haltestelle an der Travemünder Landstraße eingerichtet.

- Zum Fahrplanwechsel 2025 werden zusätzliche direkte Sonderfahrten zwischen Kü-
cknitz Schulzentrum und Travemünde eingerichtet.

- Die entstehenden Mehrkosten im Busverkehr werden in den Haushalt eingebracht.

Darüber hinaus wird in Bezug auf die 2. Anbindung Travemündes seitens der Verwaltung 
Kontakt zur DB aufgenommen, damit geklärt wird, ob die Kosten der Variante 7 für die HL 
deutlich reduziert werden können. Darüber hinaus wird geprüft, ob die Trasse in Teilen auf 
die Ivendorfer Landstraße verlagt werden kann, um die Kosten zu senken und Konflikte mit 
dem geplanten Solarpark zu vermeiden.

Eine niveaufreie Querung der Bahntrasse am Gneversdorfer Weg mittels einer Unterführung 
wird aufgrund der entstehende Barrierewirkung nicht empfohlen.

Eine nördliche Umfahrung des REWE wird empfohlen, sofern eine 2. Anbindung für Trave-
münde nicht realisiert wird.
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Ganz grundsätzlich ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Bau einer 2. Straßenanbindung 
für Travemünde insgesamt zu einer Erhöhung des Autoverkehrs nach und in Travemünde 
führen wird. Die Verwaltung vertritt die Auffassung, dass durch eine Ausweitung der Takte 
insbesondere im Schienenpersonennahverkehr (RE 8 und RE 86) die Verkehrsbelastung 
ebenfalls merklich reduziert werden kann, ohne dass umfangreiche Straßenbaumaßnahmen 
im Sinne einer 2. Anbindung Travemündes erforderlich werden.

Anlagen:

Anlage 1: Steckbrief Varianten Busverbindung Korridor Kücknitz-Travemünde
Anlage 2: Steckbrief Varianten Ortsbussystem Travemünde
Anlage 3: Machbarkeitsstudie 2. Anbindung Travemünde, Varianten 7 und 8

Senatorin Joanna Hagen
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Varianten Anbindung Hafenhaus 

 
A) Beibehalt der Linie 36 

Die bisherige Anbindung mit der Linie 36 wird beibehalten. Damit bestehen ca. stündliche Anbindungen von Roter 
Hahn (Umstieg aus Richtung Innenstadt) und aus Travemünde an das Hafenhaus. 
  
Umlaufbedingt ergeben sich mehrere Taktlücken. 

Umsetzbarkeit   

Umsetzbarkeit zum Fahr-
planwechsel im Dez. 2025 

Ja  

Betriebskosten Mäßig Ca. 635.000 €/a 

Planungsziele     

Keine Verschlechterung Tra-
vemünde - Innenstadt 

Ja 
 

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Innenstadt 
und ZOB 

Nein Am Umsteigepunkt Roter Hahn kommen Anschlussverluste vor, da 
die Linie 36 nicht lange auf eine verspätet ankommende Linie 50 war-
ten kann (und umgekehrt).  

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Kücknitz 

Ja   

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Travemünde 

Ja Die Linie 36 erreicht in Travemünde allerdings nicht den zentralen 
ÖPNV-Knoten am Strandbahnhof. 

Weniger Busverkehr in Iven-
dorf 

Nein Weiterhin 14 Fahrten/Stunde (Summe beider Richtungen) 

Umsteigefreie Anbindung 
Travemünde an Trave-Gym-
nasium 

Nein Die Einführung zusätzlicher Schulverstärkerfahrten ist zu prüfen. 

Mehr Busse zwischen 
Siems/Kieselgrund und In-
nenstadt 

Nein 
 

Keine Anpassungen an Hal-
testelleninfrastruktur notwen-
dig 

Ja 
 

Keine Anpassungen im SWL-
Netz 

Ja   

Keine Nachteile für nicht be-
troffene Fahrgäste 

Ja  

Auswirkungen auf die Fahr-
gastzahlen 

Gering Die Linie 36 bietet außer der Anbindung des Skandinavienkais keinen 
Mehrwert für sonstige Fahrgastströme. 

Auswirkungen auf Betrieb 
und Kapazitäten 

Gering 
 

Einschätzung ÖPNV-
Aufgabenträger 

insgesamt 
nicht sinn-
voll 

Rückmeldungen betroffener Fahrgäste und der Anliegenden im Skan-
dinavienkai zeigen, dass die Linie 36 in ihrer bisherigen Form nicht 
als attraktives Angebot wahrgenommen wird, sei es wegen des Tak-
tes oder des Linienverlaufs.  
 
Den Betriebskosten steht darüber hinaus kein großer Nutzen gegen-
über, da die Linie 36 keine weiteren Bedürfnisse befriedigt. Ein Bei-
behalt der Linie 36 in der bisherigen Form wäre nicht sinnvoll.  
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B) Verlängerung der Linie 33 bis Skandinavienkai Terminal 

Die Linie 33 (bisher: Bad Schwartau ZOB - Kücknitzer Hauptstraße - Roter Hahn) wird bis zum Skandinavienkai 
Terminal verlängert.  

Umsetzung   

Umsetzbarkeit zum Fahr-
planwechsel im Dez. 2025 

Ja Durch die Konzeption ergibt sich ein Mehrbedarf von einem Fahr-
zeugumlauf, der durch den Entfall der Linie 36 befriedigt werden 
kann. 

Betriebskosten Gering Ca. 460.000 €/a 

Planungsziele     

Keine Verschlechterung Tra-
vemünde - Innenstadt 

Ja  

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Innenstadt 
und ZOB 

Nein Ausrichtung auf Bahnanschlüsse am Bahnhaltepunkt Kücknitz sowie 
auf Busanschluss in Richtung Innenstadt in Solmitzstraße 

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Kücknitz 

Ja   

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Travemünde 

Nein 
 

Weniger Busverkehr in Iven-
dorf 

Ja Reduzierung von 14 Fahrten/Stunde auf 12 Fahrten/Stunde (Entfall 
der Linie 36) 

Umsteigefreie Anbindung 
Travemünde an Trave-Gym-
nasium 

Nein Die Einführung zusätzlicher Schulverstärkerfahrten ist zu prüfen. 

Mehr Busse zwischen 
Siems/Kieselgrund und In-
nenstadt 

Nein   

Keine Anpassungen an Hal-
testelleninfrastruktur 

Nein Ein Ausbau der Haltestelle Surenfeld zu einer komfortableren Umstei-
gehaltestelle für die Relation Travemünde – Skandinavienkai Termi-
nal wäre sinnvoll, aber nicht zwingend notwendig. Die Umsteigemög-
lichkeit besteht ansonsten auch an der Haltestelle Solmitzstraße. 

Keine Anpassungen im SWL-
Netz 

Ja   

Keine Nachteile für nicht be-
troffene Fahrgäste 

Ja  

Auswirkungen auf die Fahr-
gastzahlen 

Gering Die Anbindung des Hafenhauses in Richtung Innenstadt verbessert 
sich gegenüber der Linie 36, allerdings entfällt die direkte Anbindung 
von Travemünde. Daneben ergeben sich auf dem Linienverlauf der 
33 bessere Anschlüsse durch eine optimierte Zeitlage der Linie 33 (z. 
B. in den Relationen Siems – Innenstadt und Innenstadt – Roter 
Hahn). 
 
Annahme. Aufgrund der marginalen Änderungen im übrigen Linien-
netz wurden die Fahrgasteffekte dieser Variante nicht detailliert über-
prüft. 

Auswirkungen auf Betrieb 
und Kapazitäten 

Keine 
 

Einschätzung ÖPNV-
Aufgabenträger 

Umsetzung 
planerisch 
denkbar 

Die Ansätze zum Integralen Taktfahrplan (ITF) im 5. RNVP sehen auf 
verschiedenen, wichtigen Relationen – auch in die Innenstadt – den 
Wegfall von umsteigefreien Fahrten vor. Vor diesem Hintergrund er-
scheint auch ein Umsteigeerfordernis zwischen dem Hafenhaus und 
Travemünde bzw. dem Hafenhaus und der Innenstadt als planerisch 
grundsätzlich angemessen. 
 
Die Anliegenden im Skandinavienkai befürworten diese Variante auf-
grund der Umsteigeerfordernisse nicht. 
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C) Verlängerung der Linie 33 über Skandinavienkai Terminal bis Travemünde 

Die Linie 33 (bisher: Bad Schwartau ZOB – Roter Hahn) wird im 30-Minuten-Takt zwischen dem bisherigen End-
punkt Roter Hahn und Travemünde über Skandinavienkai Terminal und Pommernzentrum verlängert. In Tra-
vemünde übernimmt diese Linie Ortsbusfunktionen über Nordmeerstraße und Kowitzberg nach Strandbahnhof.  
 
Ab Strandbahnhof fahren die Busse jeweils zweistündlich weiter nach Warnsdorf bzw. Priwall. Diese Linienführung 
ersetzt die Linien 35 und 38 komplett und auf den Linien 30 und 50 die Abschnitte vom Strandbahnhof nach Gne-
versdorf bzw. Dreilingsberg analog zu den RNVP-Planungen. 

Umsetzung   

Umsetzbarkeit zum Fahr-
planwechsel im Dez. 2025 

Ja Trotz des Entfalls von Abschnitten auf den Linien 30 und 50 ergibt 
sich durch die Konzeption ein Mehrbedarf von einem Fahrzeugum-
lauf, der durch den Entfall der Linie 36 befriedigt werden kann. 

Betriebskosten Hoch Ca. 1.085.000 €/a 

Planungsziele     

Keine Verschlechterung Tra-
vemünde - Innenstadt 

Ja Verbesserung, da die Linie 50 zwischen Travemünde und Lübeck be-
schleunigt wird. (Entfall der Stichfahrt über Pommernzentrum) 

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Innenstadt 
und ZOB 

Nein Ausrichtung auf Bahnanschlüsse am Bahnhaltepunkt Kücknitz sowie 
auf Busanschluss in Richtung Innenstadt in Solmitzstraße 

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Kücknitz 

Ja   

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Travemünde 

Ja   

Weniger Busverkehr in Iven-
dorf 

Nein Zusätzliche Fahrten durch Ivendorf  
(dann 16 Busfahrten/Stunde) 

Umsteigefreie Anbindung 
Travemünde an Trave-Gym-
nasium 

Ja   

Mehr Busse zwischen 
Siems/Kieselgrund und In-
nenstadt 

Nein   

Keine Anpassungen an Hal-
testelleninfrastruktur 

Nein An einigen Stellen (Elbingstraße/Bahnhof Kücknitz; Henry-Koch-
Straße; Ostseestraße, Pommernzentrum) würden Anpassungen in 
der Haltestelleninfrastruktur Vorteile für die Fahrtzeiten, die An-
schlüsse bzw. das Bedienungskonzept an sich mit sich bringen. 
Notwendig sind diese allerdings nicht. 

Keine Anpassungen im SWL-
Netz 

Ja   

Keine Nachteile für nicht be-
troffene Fahrgäste 

Nein Größere Änderungen im Ortsbusverkehr von Travemünde. Die Halte-
stellen Dänemarkstraße, Gneversdorf, Howingsbrook und Norwegen-
straße werden nicht mehr, weitere Haltestellen (z. B. Steenkamp) sel-
tener angefahren.  
 
Die Änderungen an dieser Stelle sind analog zu den Planungen im 5. 
RNVP. 

Auswirkungen auf die Fahr-
gastzahlen 

Insgesamt 
positiv 

Annahme. Aufgrund der negativen Rückmeldungen von SWL Mobil 
sowie den Anliegenden in Ivendorf und im Skandinavienkai zu dieser 
Variante wurde eine detaillierte Überprüfung der Fahrgasteffekte im 
Verkehrsmodell nicht vorgenommen.  

Auswirkungen auf Betrieb 
und Kapazitäten 

Positiv Betrieb der Linie 33 mit Standardlinienbussen.  
Maßnahme setzt Gelenkbusse auf den Linien 30 und 50 frei. 

Einschätzung ÖPNV-
Aufgabenträger 

Umsetzung 
insgesamt 
nicht sinn-
voll 

Die Umsetzung dieser Variante ist planerisch vorteilhaft, da sie die 
Anbindung des Hafenhauses mit der im 5. RNVP vorgesehenen Opti-
mierung des Ortsbusverkehrs in Travemünde verbindet.  
 
Die Anliegenden in Ivendorf sowie am Skandinavienkai befürworten 
diese Variante allerdings nicht, da zusätzliche Busfahrten durch Iven-
dorf geleistet werden und keine direkte Innenstadtanbindung für den 
Skandinavienkai besteht. 
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D) Verlängerung der Linie 31 über Skandinavienkai Terminal bis Travemünde 

Die Linien 31 und 33 tauschen in Kücknitz ihre Linienenden. Die Linie 33 bedient dann die Strecke von Bad 
Schwartau ZOB bis Dummersdorf (Endhaltestelle Hirtenbergweg), die Linie 31 fährt von Bahnhof Moisling aus kom-
mend weiter bis Roter Hahn bzw. von dort weiter im 30-Minuten-Takt über Hafenhaus und Pommernzentrum nach 
Travemünde. In Travemünde übernimmt diese Linie Ortsbusfunktionen über Nordmeerstraße und Kowitzberg nach 
Strandbahnhof.  
 
Ab Strandbahnhof fahren die Busse jeweils zweistündlich weiter nach Warnsdorf bzw. Priwall. Diese Linienführung 
ersetzt die Linien 35 und 38 komplett und auf den Linien 30 und 50 die Abschnitte vom Strandbahnhof nach Gne-
versdorf bzw. Dreilingsberg analog zu den RNVP-Planungen. 

Umsetzung   

Umsetzbarkeit zum Fahr-
planwechsel im Dez. 2025 

Ja Trotz des Entfalls von Abschnitten auf den Linien 30 und 50 ergibt 
sich durch die Konzeption ein Mehrbedarf von einem Fahrzeugum-
lauf, der durch den Entfall der Linie 36 befriedigt werden kann. 

Betriebskosten Hoch Ca. 1.085.000 €/a 

Planungsziele     

Keine Verschlechterung Tra-
vemünde - Innenstadt 

Ja Verbesserung, da Linie 50 beschleunigt wird (Entfall der Stichfahrt 
über Pommernzentrum)  

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Innenstadt 
und ZOB 

Ja Lange Reisezeit (ca. 50 Minuten zwischen ZOB und Skandinavienkai 
Terminal) kann durch Umstieg an der Solmitzstraße in die Schnell-
busse reduziert werden. 

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Kücknitz 

Ja   

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Travemünde 

Ja   

Weniger Busverkehr in Iven-
dorf 

Nein Zusätzliche Fahrten durch Ivendorf 
(dann 16 Busfahrten/Stunde) 

Umsteigefreie Anbindung 
Travemünde an Trave-Gym-
nasium 

Ja   

Mehr Busse zwischen 
Siems/Kieselgrund und In-
nenstadt 

Nein   

Keine Anpassungen an Hal-
testelleninfrastruktur 

Ja An einigen Stellen (Elbingstraße/Bahnhof Kücknitz; Henry-Koch-
Straße; Ostseestraße, Pommernzentrum) würden Anpassungen in 
der Haltestelleninfrastruktur Vorteile für die Fahrtzeiten, die An-
schlüsse bzw. das Bedienungskonzept an sich mit sich bringen. 
Notwendig sind diese allerdings nicht. 

Keine Anpassungen im SWL-
Netz 

Nein Die heutige Zeitlage der Linie 31 orientiert sich an der Eintaktung in 
den 10-Minuten-Takt auf der Ziegelstraße mit den Linien 11 und 21. 
Diese Zeitlage erlaubt allerdings nicht die notwendigen Anschlüsse 
am Bahnhof Kücknitz (schnelle Verbindung ZOB/Hauptbahnhof – Ha-
fenhaus) und am Strandbahnhof im Ortsbusverkehr Travemünde.  
 
In der Folge müssten umfangreiche Anpassungen im SWL-Netz vor-
genommen werden. 

Keine Nachteile für nicht be-
troffene Fahrgäste 

Nein Im Ortsbusverkehr in Travemünde sowie in Kücknitz/Dummersdorf 
ergeben sich größere Änderungen, wobei mehrere Haltestellen selte-
ner, gar nicht mehr oder nicht mehr umsteigefrei an die Lübecker In-
nenstadt angebunden sind. 
 
Die Änderungen an dieser Stelle sind analog zu den Planungen im 5. 
RNVP. 
 
Im SWL-Netz ergäben sich große Änderungen mit möglichen Nach-
teilen (z. B. Entfall der Direktverbindung Kaufhof – Gustav-Radbruch-
Platz – UKSH, die heute durch die Linie 4 erbracht wird).   

Auswirkungen auf die Fahr-
gastzahlen 

Insgesamt 
positiv 

Annahme. Aufgrund der negativen betrieblichen Umsetzungsebene 
sowie der Mehrbelastung von Ivendorf wurde eine detaillierte Über-
prüfung der Fahrgasteffekte nicht vorgenommen. 
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Erwartet würde ein Ausgleich von entstehenden negativen Effekten 
durch Verbesserungen, z. B. bei der Linie 50 und im Ortsbusverkehr 
in Travemünde. 
 
 

Auswirkungen auf Betrieb 
und Kapazitäten 

Negativ Der vorhandene Fahrzeugbestand reicht nicht aus, die gesamte Linie 
31 nur mit Gelenkbussen zu fahren. Folge eines Einsatzes kürzerer 
Standardlinienbusse sind Kapazitätsengpässe auf den stark nachge-
fragten Abschnitten in der Ziegelstraße und der Kücknitzer Haupt-
straße. 
 
Die Linie 31 wäre mit einer Fahrtzeit von ca. 2:00 h zwischen Bahn-
hof Moisling und Priwall sehr lang und damit verspätungsanfällig. 

Einschätzung ÖPNV-
Aufgabenträger 

Umsetzung 
nicht sinn-
voll 

Von den Linienverläufen her ergibt diese Variante mehr Sinn als eine 
Führung der Linie 33 über das Hafenhaus weiter in Richtung Tra-
vemünde. Aufgrund der Kapazitäten und der Verspätungsanfälligkeit 
– sowie der Mehrbelastung von Ivendorf – sollte diese Variante aller-
dings nicht weiter verfolgt werden. 
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E) Einführung einer neuen Linie 32 zwischen ZOB/Hauptbahnhof, Kücknitz, Skandinavienkai und 
Travemünde 

Eine neue Linie „32“ im 30-Minuten-Takt wird eingeführt, die zwischen ZOB und Kücknitzer Hauptstraße die Linie 
31 verdichtet. Ab der Haltestelle Rehsprung fährt diese Linie über Bahnhof Kücknitz, Hafenhaus und Pommernzent-
rum nach Travemünde.  
 
In Travemünde übernimmt diese Linie Ortsbusfunktionen über Nordmeerstraße und Kowitzberg nach Strandbahn-
hof. Ab Strandbahnhof fahren die Busse jeweils zweistündlich weiter nach Warnsdorf bzw. Priwall. Diese Linienfüh-
rung ersetzt die Linien 35 und 38 komplett und auf den Linien 30 und 50 die Abschnitte vom Strandbahnhof nach 
Gneversdorf bzw. Dreilingsberg analog zu den RNVP-Planungen. 

Umsetzung   

Umsetzbarkeit zum Fahr-
planwechsel im Dez. 2025 

Nein Trotz des Entfalls von Abschnitten auf den Linien 30 und 50 sowie 
der Linie 36 ergibt sich durch die Konzeption ein Mehrbedarf von vier 
Fahrzeugumläufen, der nicht zum Fahrplanwechsel im Dezember 
2025 befriedigt werden kann. 

Betriebskosten Sehr hoch Ca. 2.690.000 €/a 

Planungsziele     

Keine Verschlechterung Tra-
vemünde – Innenstadt 

Ja Verbesserung, da Linie 50 beschleunigt wird (Entfall der Stichfahrt 
über Pommernzentrum) 

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Innenstadt 
und ZOB 

Ja Die Reisezeit von ca. 40 Minuten zwischen Skandinavienkai Terminal 
und ZOB kann durch Umstieg in die Bahn am Bf. Kücknitz reduziert 
werden. 

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Kücknitz 

Ja   

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Travemünde 

Ja   

Weniger Busverkehr in Iven-
dorf 

Nein Eine zusätzliche Busfahrt/Stunde/Richtung in Ivendorf.  
(dann 16 Busfahrten/Stunde) 

Umsteigefreie Anbindung 
Travemünde an Trave-Gym-
nasium 

Ja   

Mehr Busse zwischen 
Siems/Kieselgrund und In-
nenstadt 

Ja   

Keine Anpassungen an Hal-
testelleninfrastruktur 

ggf. An einigen Stellen (Henry-Koch-Straße; Ostseestraße, Pommern-
zentrum) würden Anpassungen in der Haltestelleninfrastruktur Vor-
teile für die Fahrtzeiten, die Anschlüsse bzw. das Bedienungskonzept 
an sich mit sich bringen. 
Notwendig sind diese allerdings nicht. 

Keine Anpassungen im SWL-
Netz 

Ja Die Linie „32“ würde so gelegt werden, dass sie die optimalen Bahn-
anschlüsse am Bahnhof Kücknitz bzw. am Strandbahnhof aufnimmt. 
Dadurch würde sich keine saubere Taktüberlagerung mit der Linie 31 
ergeben (z. B. zu einem 15-Minuten-Takt).  
 
Eine Umplanung der Linie 31, damit diese zur Zeitlage der Linie „32“ 
passt, wäre sinnvoll, aber nicht notwendig. 

Keine Nachteile für nicht be-
troffene Fahrgäste 

Nein Im Ortsbusverkehr in Travemünde ergeben sich größere Änderun-
gen, wobei mehrere Haltestellen seltener, gar nicht mehr oder nicht 
mehr umsteigefrei an die Lübecker Innenstadt angebunden sind. 
 
Die Änderungen an dieser Stelle sind analog zu den Planungen im 5. 
RNVP. 

Auswirkungen auf die 
Fahrgastzahlen 

Positiv Annahme. Da diese Variante nicht zum Fahrplanwechsel im Dezem-
ber 2025 umgesetzt werden kann, wurde eine detaillierte Überprü-
fung der Fahrgasteffekte nicht vorgenommen. 
 
Insbesondere für den Bereich Kücknitzer Hauptstraße ist eine deutli-
che Nachfragesteigerung zu erwarten.  
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Auswirkungen auf Betrieb 
und Kapazitäten 

Positiv Die Linie „32“ als ergänzendes Angebot kann mit Solobussen betrie-
ben werden. Auf den Linien 30 und 50 entfallen Umläufe mit Gelenk-
bussen. 

Einschätzung ÖPNV-
Aufgabenträger 

Interessan-
ter Ansatz, 
aber nicht 
kurzfristig 
umsetzbar 

Diese Variante ist aufgrund der notwendigen Mehrleistungen im LVG-
Netz nicht zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 umsetzbar. Dem 
hohen Fahrgastnutzen stehen immense Mehrkosten gegenüber.  
Im 5. RNVP ist keine Mehrleistung für die Kücknitzer Hauptstraße 
vorgesehen.  
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F) Herausnahme der Linie 40 aus Kücknitz, dafür über das Hafenhaus 

Die Linie 40 erhält eine Stichfahrt über Skandinavienkai Terminal. Als teilweisen Ausgleich der Fahrtzeitverlänge-
rung durch die Stichfahrt lässt die Linie 40 das Kücknitzer Ortszentrum, u. a. mit den Haltestellen Bahnhof Kücknitz 
und Solmitzstraße, aus. 

Umsetzung   

Umsetzbarkeit zum Fahr-
planwechsel im Dez. 2025 

Ja Auf der Linie 40 ergibt sich kein Bedarf für zusätzliche Umläufe. 

Betriebskosten Gering Ca. 380.000 €/a 

Planungsziele     

Keine Verschlechterung Tra-
vemünde – Innenstadt 

Nein Die Linie 40 wird durch die Maßnahme trotz des Auslassens des 
Kücknitzer Ortszentrums um mehrere Minuten langsamer, wodurch 
sich die Reisezeit insgesamt erhöht.  

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Innenstadt 
und ZOB 

Ja  

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Kücknitz 

Nein Fahrgäste aus dem Kücknitzer Ortszentrum müssen an den Halte-
stellen Kücknitzer Scheide oder Ivendorfer Landstraße umsteigen.  

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Travemünde 

Ja   

Weniger Busverkehr in Iven-
dorf 

Ja Reduzierung von 14 Fahrten/Stunde auf 12 Fahrten/Stunde (Entfall 
der Linie 36) 

Umsteigefreie Anbindung 
Travemünde an Trave-Gym-
nasium 

Nein 
 

Mehr Busse zwischen 
Siems/Kieselgrund und In-
nenstadt 

Nein   

Keine Anpassungen an Hal-
testelleninfrastruktur 

Nein Im Bereich Henry-Koch-Straße würde eine Anpassung in der Halte-
stelleninfrastruktur Vorteile für Fahrtzeiten ergeben. 
Notwendig ist diese allerdings nicht. 

Keine Anpassungen im SWL-
Netz 

Ja 
 

Keine Nachteile für nicht be-
troffene Fahrgäste 

Nein Die Einführung des 10-Minuten-Takts für die Relation ZOB – Innen-
stadt – Kücknitz Solmitzstraße war ein zentraler Baustein des Fahr-
planwechsels im Dezember 2024 und auch des 5. Regionalen Nah-
verkehrsplans.  
 
Auf dieser Relation würden sich durch Umsetzung der Maßnahme 
deutlich weniger Verbindungen ergeben. 

Auswirkungen auf die Fahr-
gastzahlen 

Leicht ne-
gativ 

Eine Betrachtung im Verkehrsmodell zeigt insgesamt geringe Effekte. 
Die Linie 40 befördert (trotz der Anbindung des Hafenhauses) merk-
lich weniger Personen. Die Verluste werden z. T. durch Nachfrage-
steigerungen, insbesondere auf den Linien 30, 50 sowie dem RE8 
aufgefangen.   

Auswirkungen auf Betrieb 
und Kapazitäten 

Leicht ne-
gativ 

Sofern Fahrgäste von der Linie 40 auf die Linien 30 und 50 wechseln, 
kann es hier zu Kapazitätsengpässen kommen. 

Einschätzung ÖPNV-
Aufgabenträger 

Nicht sinn-
voll 

Auch wenn die Fahrgasteffekte nicht im großen Umfang negativ sind, 
ist die Lösung dennoch mit erheblichen planerischen Nachteilen für 
Kücknitz behaftet (Entfall des 10-Minuten-Takts in die Innenstadt so-
wie Entfall der Anbindung von Kücknitz an den Skandinavienkai) und 
daher nicht sinnvoll. 
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G) Einführung einer Schnellbuslinie über die B75 

Die Linie 50 (bisher: ZOB - Roter Hahn - Travemünde) fährt ab Roter Hahn weiter bis Skandinavienkai Terminal 
und endet dort. Die Linie 30 (bisher: Stephensonstraße - ZOB - Bahnhof Kücknitz - Strandbahnhof - Gneversdorf) 
fährt nur noch zwischen ZOB und Strandbahnhof, die übrigen Abschnitte werden von einer neuen Linie "X30" über-
nommen.  
Diese fährt zwischen Gustav-Radbruch-Platz und Travemünde als Schnellbus über die B75. Die Reisezeit zwi-
schen Strandbahnhof und ZOB verringert sich um ca. fünf bis zehn Minuten. 
 
Der Ortsbusverkehr von Travemünde wird umgeplant und besteht aus einer Schleife durch den Ortsteil. Der Kern-
abschnitt zwischen Bahnhof Skandinavienkai, Teutendorfer Weg, Nordmeerstraße, Strandbahnhof, Travemünder 
Altstadt und Teutendorfer Weg wird im 30-Minuten-Takt bedient. Die Außenäste Bahnhof Skandinavienkai – Pom-
mernzentrum, Bahnhof Skandinavienkai – Skandinavienkai Terminal, Teutendorfer Weg – Warnsdorf und Teuten-
dorfer Weg – Priwall werden seltener bedient. 

Umsetzung   

Umsetzbarkeit zum Fahr-
planwechsel im Dez. 2025 

Nein Durch die Konzeption ergibt sich ein Mehrbedarf von drei Fahr-
zeugumläufen, der zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 trotz 
Wegfalls der Linie 36 nicht gelöst werden kann. 

Betriebskosten Hoch Ca. 1.550.000 €/a 

Planungsziele     

Keine Verschlechterung Tra-
vemünde - Innenstadt 

Ja Durch die „X30“ wird die Anbindung von Travemünde an die Innen-
stadt verbessert. Zwischen Travemünde und Kücknitz werden aller-
dings nur noch vier Fahrten/Stunde/Richtung angeboten. 

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Innenstadt 
und ZOB 

Ja   

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Kücknitz 

Ja   

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Travemünde 

Ja   

Weniger Busverkehr in Iven-
dorf 

Ja Reduzierung von 14 Fahrten/Stunde auf 10 Fahrten/Stunde (Entfall 
der Fahrten der Li. 50) 

Umsteigefreie Anbindung 
Travemünde an Trave-Gym-
nasium 

Nein Die Einführung zusätzlicher Schulverstärkerfahrten ist zu prüfen. 

Mehr Busse zwischen 
Siems/Kieselgrund und In-
nenstadt 

Ggf. Ein Halt der Linie „X30" in Siems/Kieselgrund wäre grundsätzlich 
denkbar, verlängert allerdings auch die Reisezeit der Schnellbuslinie. 
Für die Linie „X30“ wäre eine Bedienung von Siems/Kieselgrund 
dann sinnvoll, wenn sich zusätzliche Anschlüsse ergeben und/oder 
der Takt der bisher hier haltenden Linie 31 sinnvoll ergänzt wird.  

Keine Anpassungen an Hal-
testelleninfrastruktur notwen-
dig 

Ja 
 

Keine Anpassungen im SWL-
Netz 

Ja   

Keine Nachteile für nicht be-
troffene Fahrgäste 

Ja  

Auswirkungen auf die Fahr-
gastzahlen 

Positiv Die schnellere Anbindung der Wohngebiete im nördlichen Tra-
vemünde in Richtung Lübeck dürfte insbesondere dort zu einer Stei-
gerung der Fahrgastzahlen führen. 
 
Annahme. Da diese Variante nicht zum Fahrplanwechsel im Dezem-
ber 2025 umgesetzt werden kann, wurde eine detaillierte Überprü-
fung der Fahrgasteffekte nicht vorgenommen. 

Auswirkungen auf Betrieb 
und Kapazitäten 

Positiv Die starken Fahrgastströme Travemünde - Lübeck, Travemünde - 
Kücknitz und Kücknitz - Lübeck werden z. T. getrennt. 

Einschätzung ÖPNV-
Aufgabenträger 

Ansatz 
muss wei-
ter geprüft 
werden. 

Die Einführung von Schnellbussen zwischen Travemünde und 
Lübeck über die B75 wird wiederholt vorgeschlagen und würde die 
Reisezeit merklich verkürzen. Allerdings ist die Umsetzbarkeit zum 
Fahrplanwechsel im Dezember 2025 aufgrund der nötigen Umläufe 
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nicht möglich. Zudem ist offen, ob der Schnellbusansatz die Fahr-
gastnachfrage mehr erhöht als Taktverdichtungen der vorhandenen 
Linien (vgl. z. B. Variante E). 
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Engere Wahl 
 

H) Stichfahrt der Linie 50 über Skandinavienkai Terminal 

Die Buslinie 50 (bisher: ZOB – Roter Hahn – Travemünde) macht zwischen den Haltestellen Ivendorfer Landstraße 
und Surenfeld eine Stichfahrt über die Haltestellen Henry-Koch-Straße, Travemünder Landstraße und Skandinavi-
enkai Terminal (Hafenhaus). 

Umsetzung   

Umsetzbarkeit zum Fahr-
planwechsel im Dez. 2025 

Ja Durch die Konzeption ergibt sich ein Mehrbedarf von einem Fahrzeug-
umlauf, der durch den Entfall der Linie 36 befriedigt werden kann. 

Betriebskosten Gering Ca. 430.000 €/a 

Planungsziele   

Keine Verschlechterung 
Travemünde - Innenstadt 

Nein Reisezeit mit Linie 50 steigt um 7-8 Minuten.  
 
Linie 50 wird im Vergleich zum Status Quo für durchfahrende Fahrgäste 
zwischen Travemünde und Lübeck noch unattraktiver. Die angedachte 
Entlastungswirkung für die Linien 30 und 40 entfällt.  
 
Die Fahrten der Linien 30 und 50 bilden zwischen Teutendorfer Weg und 
Strandbahnhof einen Pulkverkehr. 

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Innenstadt 
und ZOB 

Ja Attraktive Zeitlage zum Umsteigen am ZOB/Hauptbahnhof in die Züge 
von/nach Hamburg 

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Kücknitz 

Ja   

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Tra-
vemünde 

Ja   

Weniger Busverkehr in 
Ivendorf 

Ja Reduzierung von 14 Fahrten/Stunde auf 12 Fahrten/Stunde (Entfall der 
Linie 36) 

Umsteigefreie Anbindung 
Travemünde an Trave-
Gymnasium 

Nein Die Einführung zusätzlicher Schulverstärkerfahrten ist zu prüfen. 

Mehr Busse zwischen 
Siems/Kieselgrund und In-
nenstadt 

Nein   

Keine Anpassungen an 
Haltestelleninfrastruktur 
notwendig 

Ja An einigen Stellen (Henry-Koch-Straße; Ostseestraße, Pommernzent-
rum) würden Anpassungen in der Haltestelleninfrastruktur Vorteile für die 
Fahrtzeiten bzw. das Bedienungskonzept mit sich bringen. 
Notwendig sind diese allerdings nicht. 

Keine Anpassungen im 
SWL-Netz 

Ja   

Keine Nachteile für nicht 
betroffene Fahrgäste 

Nein Durch diese Variante verschlechtert sich die Anbindung der Haltestellen 
Ostseestraße und Pommernzentrum. Zwar behalten diese Haltestellen 
ihren 30-Minuten-Takt durch die Linie 50; diese wird in Richtung Kück-
nitz und Lübeck deutlich unattraktiver. Allerdings stehen durch den nahe-
gelegenen Bahnhaltepunkt sowie die Bushaltestelle Rönnauer Weg an 
den Buslinien 30 und 40 ausreichende Alternativen zur Verfügung. 

Auswirkungen auf Fahr-
gastzahlen 

Leicht ne-
gativ 

Eine Betrachtung durch das Verkehrsmodell zeigt insgesamt sehr ge-
ringe Effekte. Es findet eine Fahrgastverschiebung von der Linie 50 auf 
die Linien 40 sowie den Zug statt. 

Auswirkungen auf Betrieb 
und Kapazitäten 

Leicht ne-
gativ 

Für den Abschnitt Kücknitz - Lübeck ist der Einsatz von Gelenkbussen 
trotz des nachfrageschwachen Abschnitts nördlich von Kücknitz notwen-
dig. 

Einschätzung ÖPNV-
Aufgabenträger 

Umset-
zung nicht 
sinnvoll 

Eine Stichfahrt der Linie 50 über Skandinavienkai Terminal erzeugt pla-
nerische Probleme (Pulkverkehr in Travemünde) und entlastet Ivendorf 
nur in einem geringen Maße.  
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Da die Linie 50 im Status Quo aber bereits die unattraktivste Linie zwi-
schen Travemünde und Kücknitz ist, sind die negativen Effekte insge-
samt begrenzt. Eine Stichfahrt auf den Linien 30 und/oder 40 wäre hier 
als schädlicher zu betrachten. 
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I) Stichfahrt der Linie 50 über Skandinavienkai Terminal, Linienführung über B75 

Die Buslinie 50 (bisher: ZOB – Roter Hahn – Travemünde) fährt ab der Haltestelle Surenfeld zur Haltestelle Skandi-
navienkai Terminal und dann nicht – wie bisher – über Ivendorf in Richtung Travemünde, sondern über die B75.  
 
Die Linie 50 fährt von Skandinavienkai Terminal im 30-Minuten-Takt über die B75, Nordmeerstraße, Dreilingsberg, 
Moorredder, Strandbahnhof und die Travemünder Altstadt bis zum Teutendorfer Weg. Ab Teutendorfer Weg fährt 
die Linie 35 dann jeweils im 60-Minuten-Takt nach Warnsdorf bzw. zum Pommernzentrum. 

Umsetzung   

Umsetzbarkeit zum Fahr-
planwechsel im Dez. 2025 

Ja Auf der Linie 50 ergibt sich ein Mehrbedarf von einem Fahrzeugum-
lauf, der durch Entfall der Linie 36 befriedigt werden kann. 

Betriebskosten Hoch Ca. 960.000 €/a 

Planungsziele     

Keine Verschlechterung Tra-
vemünde – Innenstadt 

Ausgegli-
chen 

Für die aufkommensstarke Haltestelle Nordmeerstraße ergibt sich 
durch die Linie 50 eine Beschleunigung der Anbindung in Richtung 
Lübeck.  
 
Für die Travemünder Altstadt sowie das Pommernzentrum ist die Li-
nie 50 keine sinnvolle Reisemöglichkeit in Richtung Lübeck. Durch 
die Linien 30, 40 sowie den Regionalzug bestehen hier aber ausrei-
chende Alternativen.  

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Innenstadt 
und ZOB 

Ja Attraktive Zeitlage zum Umsteigen am ZOB/Hauptbahnhof in die 
Züge von/nach Hamburg 

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Kücknitz 

Ja   

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Travemünde 

Ja   

Weniger Busverkehr in Iven-
dorf 

Ja In Ivendorf verbleiben die Linien 30 und 40 in einem 10-20-Minuten-
Takt (insgesamt acht Fahrten/Stunde) 

Umsteigefreie Anbindung 
Travemünde an Trave-Gym-
nasium 

Nein Die Einführung zusätzlicher Schülerverstärkerfahrten ist zu prüfen.  

Mehr Busse zwischen 
Siems/Kieselgrund und In-
nenstadt 

Nein   

Keine Anpassungen an Hal-
testelleninfrastruktur 

Ja An einigen Stellen (Roter Hahn/Bahnhof Kücknitz; Henry-Koch-
Straße; Skandinavienkai Terminal; Gneversdorf; Ostseestraße; Pom-
mernzentrum) würden Anpassungen in der Haltestelleninfrastruktur 
Vorteile für Fahrtzeiten, Anschlüsse bzw. das Bedienkonzept der Li. 
50 an sich ergeben.  
Notwendig sind diese allerdings nicht.  

Keine Anpassungen im SWL-
Netz 

Ja 
 

Keine Nachteile für nicht be-
troffene Fahrgäste 

Nein Durch diese Variante verschlechtert sich die Anbindung der Haltestel-
len Ostseestraße und Pommernzentrum. Diese Haltestellen sind bis-
her im 30-Minuten-Takt mit Travemünde, Kücknitz und der Lübecker 
Innenstadt verbunden. Bei Umsetzung dieses Konzepts verbleibt hier 
ein 60-Minuten-Takt nach Travemünde (bzw. von dort mit Fortführung 
bis Kücknitz und die Lübecker Innenstadt). Allerdings stehen durch 
den nahegelegenen Bahnhaltepunkt sowie die Bushaltestelle 
Rönnauer Weg an den Buslinien 30 und 40 ausreichende Alternati-
ven zur Verfügung. 
 
Durch die gegenläufige Führung der Linie 50 in Travemünde ergeben 
sich Schwierigkeiten in der Fahrgastkommunikation. An Haltestellen 
wie Teutendorfer Weg sowie in der Travemünder Altstadt könnte es 
zu Verwirrungen kommen, da an Haltestellen in beiden Richtungen 
Busse mit dem Ziel Lübeck ZOB/Hauptbahnhof abfahren. 
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Auswirkungen auf die Fahr-
gastzahlen 

Leicht po-
sitiv 

Fahrgastvor- und Nachteile dieser Variante halten sich insgesamt die 
Waage. Im Bereich Nordmeerstraße sowie am Skandinavienkai wer-
den Fahrgastzuwächse erreicht. Fahrgäste, die bisher die Linie 50 
zwischen der Travemünder Altstadt und Kücknitz/Lübeck benutzt ha-
ben, werden auf die Linien 30, 40 oder den RE8 verlagert. 

Auswirkungen auf Betrieb 
und Kapazitäten 

Insgesamt 
negativ 

Der Abschnitt Skandinavienkai Terminal – Travemünde – Pommern-
zentrum der Linie 50 weist überwiegend Ortsbusfunktionen auf. Ge-
lenkbusse stellen hier ein Kapazitätsüberangebot dar, sind allerdings 
wegen des nachfragestarken Abschnitts Kücknitz – 
ZOB/Hauptbahnhof notwendig. 
 
Die Linie 50 kann nicht mehr als Kapazitätsergänzung der Linien 30 
und 40 fungieren. Auf diesen stark nachgefragten Linien steigt die 
Auslastung weiter. 

Einschätzung ÖPNV-
Aufgabenträger 

Umsetzung 
nicht sinn-
voll 

Die Variante stellt insgesamt keine sinnvolle Konsenslösung der ver-
schiedenen Ansprüche dar. Nachteilig zu sehen sind hier insbeson-
dere der von der Fahrgastnachfrage her nicht notwendige Gelenkbu-
seinsatz im Ortbusverkehr von Travemünde, Aspekte der Fahrgast-
kommunikation sowie die hohen Kosten durch die langen Fahrtab-
schnitte auf der B75. 
 
Zukünftige Anpassungen des Verkehrsangebots im Korridor (z. B. 
durch die Zweite Anbindung an Travemünde) könnten dazu führen, 
dass eine Umgehung von Ivendorf über die B75 nicht mehr notwen-
dig ist. In diesem Fall müsste diese Linie inkl. der Implikationen im 
Ortsbusverkehr neu gedacht werden und der zwischenzeitliche Zeit-
vorteil für den Bereich Nordmeerstraße entfiele ggf. wieder. 
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J) Linie 50 nur bis Skandinavienkai Terminal, angepasster Ortsbus Travemünde inkl. Anbindung 
ans Hafenhaus 

Die Buslinie 50 (bisher: ZOB – Roter Hahn – Travemünde) fährt ab der Haltestelle Surenfeld zur Haltestelle Skandi-
navienkai Terminal und endet dort.  
 
Die Travemünder Ortsbuslinien 35 und 38 erhalten neue Linienverläufe. Die Linie 35 fährt von Skandinavienkai Ter-
minal im 30-Minuten-Takt über die B75, Nordmeerstraße, Dreilingsberg, Moorredder, Strandbahnhof und die Tra-
vemünder Altstadt bis zum Teutendorfer Weg. Ab Teutendorfer Weg fährt die Linie 35 dann jeweils im 60-Minuten-
Takt nach Warnsdorf bzw. zum Pommernzentrum. 
Der Abschnitt Skandinavienkai Terminal – Gneversdorf wird nur montags bis freitags tagsüber betrieben. 
 
Die Linie 38 bindet die übrigen Linienäste des Ortsbusverkehrs an (Strandbahnhof – Kowitzberg, Nordlandring und 
Priwall), wobei weiterhin ein Grundangebot im 120-Minuten-Takt angeboten wird. 

Umsetzung 
  

Umsetzbarkeit zum Fahr-
planwechsel im Dez. 2025 

Ja Durch die Konzeption ergibt sich ein Mehrbedarf von einem Fahr-
zeugumlauf, der durch den Entfall der Linie 36 befriedigt werden 
kann. 

Betriebskosten Mäßig Ca. 610.000 €/a 

Planungsziele   

Keine Verschlechterung Tra-
vemünde – Innenstadt 

Ausgegli-
chen 

In der Relation Travemünde – Innenstadt fällt die Linie 50 als nutz-
bare Alternative zu den Linien 30 und 40 weg.  
 
Allerdings erhalten weitere Bereiche in Travemünde einen Bahnan-
schluss am Strandbahnhof (z. B. Nordmeerstraße, Nordlandring, Ko-
witzberg), wodurch sich Reiseketten auf die Bahn verlagern.  

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Innenstadt 
und ZOB 

Ja Attraktive Zeitlage zum Umsteigen am ZOB/Hauptbahnhof in die 
Züge von/nach Hamburg 

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Kücknitz 

Ja   

Umsteigefreie Anbindung 
Hafenhaus an Travemünde 

Ja   

Weniger Busverkehr in Iven-
dorf 

Ja In Ivendorf verbleiben die Linien 30 und 40 in einem 10-20-Minuten-
Takt (insgesamt acht Fahrten/Stunde) 

Umsteigefreie Anbindung 
Travemünde an Trave-Gym-
nasium 

Nein Die Einführung zusätzlicher Schülerverstärkerfahrten ist notwendig, 
da die Linie 50 nicht mehr nach Travemünde fährt. 

Mehr Busse zwischen 
Siems/Kieselgrund und In-
nenstadt 

Nein   

Keine Anpassungen an Hal-
testelleninfrastruktur 

Nein Zur Erschließung der Henry-Koch-Straße aus/in Richtung Kücknitz ist 
eine neue Haltestelle an der Travemünder Landstraße notwendig. 
 
An weiteren Stellen (Ostseestraße, Pommernzentrum) würden An-
passungen in der Haltestelleninfrastruktur Vorteile für die Fahrtzeiten 
bzw. das Bedienungskonzept mit sich bringen. 
Notwendig sind diese allerdings nicht. 

Keine Anpassungen im SWL-
Netz 

Ja 
 

Keine Nachteile für nicht be-
troffene Fahrgäste 

Nein Durch diese Variante verschlechtert sich die Anbindung der Haltestel-
len Ostseestraße und Pommernzentrum. Diese Haltestellen sind bis-
her im 30-Minuten-Takt mit Travemünde, Kücknitz und der Lübecker 
Innenstadt verbunden. Bei Umsetzung dieses Konzepts verbleibt hier 
ein 60-Minuten-Takt nach Travemünde. Allerdings stehen durch den 
nahegelegenen Bahnhaltepunkt sowie die Bushaltestelle Rönnauer 
Weg an den Buslinien 30 und 40 Alternativen zur Verfügung. 
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Auswirkungen auf die Fahr-
gastzahlen 

Leicht po-
sitiv 

Fahrgastvor- und Nachteile dieser Variante halten sich insgesamt die 
Waage. Die bisherigen Fahrgäste der Linie 50 zwischen Travemünde 
und Kücknitz werden auf die Linien 30 und 40 sowie den RE8 verla-
gert, wohingegen im Ortsbusverkehr von Travemünde Zuwächse zu 
beobachten sind. 

Auswirkungen auf Betrieb 
und Kapazitäten 

Insgesamt 
positiv 

Durch die Einkürzung der Linie 50 auf die Relation ZOB – Kücknitz – 
Skandinavienkai Terminal werden auf dieser Linie weniger Gelenk-
busse benötigt. Für den Betrieb der Linien 35 und 38 reichen Solo- o-
der Midibusse aus.  

Einschätzung ÖPNV-
Aufgabenträger 

Vorzugsva-
riante 

Die Variante stellt – trotz der unintuitiven Linienführung der Linie 35 
über die B75 – eine sinnvolle Konsenslösung der verschiedenen An-
sprüche dar. Die Anbindung des Hafenhauses in alle Richtungen wird 
sichergestellt und Ivendorf entlastet. 
 
Bei zukünftigen Anpassungen des Verkehrsangebots im Korridor (z. 
B. durch die Zweite Anbindung an Travemünde), kann der Abschnitt 
der Linie 35 über die B75 entfallen, ohne dass dies größere Änderun-
gen im Netz nach sich zöge.   
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Varianten Anpassung Ortsbusverkehr Travemünde 

 

 

A) Planung gemäß 5. RNVP 

 

Dunkelblau: Linie zwischen Strandbahnhof und Hafenbahnhof über Kowitzberg, Nordmeerstraße, Neue Teuten-
dorfer Siedlung, Alte Teutendorfer Siedlung und Teutendorfer Weg im 30-Minuten-Takt (zwei Fahrzeugumläufe) 
 
Magenta gestrichelt: Linie zwischen Warnsdorf und Priwall Wellenschlag über Alte und Neue Teutendorfer Sied-
lung und Teutendorfer Weg im 60-Minuten-Takt (zwei Fahrzeugumläufe) 
 
Anbindung der Haltestellen im Moorredder und Steenkamp über die Linie 40. 
Übrige Buslinien aus Lübeck fahren ab Teutendorfer Weg über Priwallfähre zum Strandbahnhof und enden dort. 
 

Planungsziele     

Anbindung aller Ortsteile von 
Travemünde an den SPNV 

Ja Anbindung Priwall über die Haltestelle Priwallfähre an den Hafen-
bahnhof (Fußweg ca. 300 Meter).  

Anbindung aller Ortsteile an 
die Buslinien nach Lübeck 

Ja z. T. ist am Teutendorfer Weg ein Wechsel der Straßenseite zum 
Umsteigen notwendig.  

Anbindung aller Ortsteile an 
den Altstadtbereich 

Ja In Fahrtrichtung Altstadt ergeben sich durch die Schleifenbedienung 
im Abschnitt Hafenbahnhof – Kurgartenstraße – Priwallfähre verhält-
nismäßig längere Fahrtzeiten durch die Wartezeit am Hafenbahnhof. 

Erfüllung der Erschließungs-
kriterien des 5. RNVP 

Ja Die Haltestellen Dänemarkstraße, Gneversdorf, Howingsbrook und 
Norwegenstraße werden nicht mehr angefahren. Allerdings liegen im 
Umkreis weitere nutzbare Haltestellen.  
 
Die Anbindung von Teutendorf soll über eine neue Haltestelle am 
Knotenpunkt Teutendorfer Weg/Bollbrügg übernommen werden. 
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Verlängerung der Linie vom 
Priwall bis Dassow mitden-
ken 

Ja Die Verlängerung der Linie vom Endpunkt Wellenschlag bis Dassow 
ist ohne Mehrumlauf möglich. Allerdings verpasst die Linie in der vor-
gesehenen Zeitlage dort Anschlüsse an den Regionalbus. 
 
Die Verbindung zwischen dem Priwall und Dassow wurde seitens des 
Aufgabenträgers Landkreis Nordwestmecklenburg durch die Rufbusli-
nie 80 hergestellt. 

Kein zusätzlicher Fahrzeuge-
insatz gegenüber der Pla-
nung gemäß 5. RNVP 

- Für den Ortsbusverkehr werden vier Fahrzeugumläufe benötigt. 
Bei einer Änderung der Zeitlage der magentafarbenen Linie könnte 
diese auch mit einem Fahrzeugumlauf gefahren werden.  

Kompatibilität mit den kurz-
fristigen Anpassungen im 
Korridor Kücknitz – Tra-
vemünde  

Nein Die Eingliederung einer aus Richtung B75/Skandinavienkai kommen-
den Linie in die dargestellten Ortsbuslinien ist nicht möglich. Diese 
Busse müssten zusätzlich verkehren, könnten hierbei aber auch zu-
sätzliche Erschließungsaufgaben übernehmen. 

Einschätzung ÖPNV-
Aufgabenträger 

Vorzugsva-
riante mit 
Kommu-
naltrasse 
und ohne 
Skandina-
vienkai 

Insbesondere die dunkelblaue Linie vereint die diversen Ansprüche 
und Anschlüsse, die für den Ortsbusverkehr relevant sind. Sie ermög-
licht Fahrzeitverkürzungen auch für die Linienabschnitte, die bisher 
umsteigefreie Fahrtmöglichkeiten in Richtung Lübeck haben (z. B. 
Haltestelle Nordmeerstraße). 
 
Wenn kein Bedarf für eine umsteigefreie Verbindung vom/zum Skan-
dinavienkai über die B75 besteht, handelt es sich bei Variante A wei-
terhin um die Vorzugsvariante. 
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B) Angepasste Planung ohne Nutzung der Kommunaltrasse 

 
Dunkelblau: Linie zwischen Strandbahnhof und Teutendorf/Warnsdorf über Kowitzberg, Nordmeerstraße, Neue 
Teutendorfer Siedlung und Teutendorfer Weg. Die Neue Teutendorfer Siedlung wird als Stichfahrt bedient, der Ha-
fenbahnhof und die Travemünder Altstadt in einer Schleifenfahrt. Der Abschnitt zwischen Strandbahnhof und Alter 
Teutendorfer Siedlung wird im 30-Minuten-Takt bedient, die Fortführung nach Teutendorf bzw. Warnsdorf jeweils im 
60-Minuten-Takt (gestrichelt). Insgesamt drei Fahrzeugumläufe. 
 
Magenta gestrichelt: Linie zwischen Dreilingsberg und Wellenschlag über Teutendorfer Weg im 60-Minuten-Takt. 
Ein Fahrzeugumlauf. 
 
Anbindung der Haltestellen im Moorredder und Steenkamp über die Linie 40. 
Übrige Buslinien aus Lübeck fahren ab Teutendorfer Weg über Priwallfähre zum Strandbahnhof und enden dort. 
 

Planungsziele     

Anbindung aller Ortsteile an 
den SPNV 

Ja Anbindung Priwall über die Haltestelle Priwallfähre an den Hafen-
bahnhof (Fußweg ca. 300 Meter). 

Anbindung aller Ortsteile an 
die Buslinien nach Lübeck 

Ja Der Anschluss für die dunkelblaue Linie in der Relation Nordmeer-
straße – Lübeck ist am Teutendorfer Weg ohne Wechsel der Stra-
ßenseite möglich. 
 
Durch die Stichfahrt in die Neue Teutendorfer Siedlung sowie die 
Schleifenfahrt über den Hafenbahnhof erhöht sich allerdings nicht zu-
letzt fahrgastpsychologisch die Reisezeit zum Teutendorfer Weg. 

Anbindung aller Ortsteile an 
den Altstadtbereich 

Ja 
 

Erfüllung der Erschließungs-
kriterien des 5. RNVP 

Ja Die Haltestellen Dänemarkstraße, Gneversdorf, Howingsbrook und 
Norwegenstraße werden nicht mehr angefahren. Allerdings liegen im 
Umkreis weitere nutzbare Haltestellen.  
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Die Anbindung von Teutendorf ist umlaufneutral im 60-Minuten-Takt 
in der dunkelblauen Linie möglich. Eine Haltestelle am Knotenpunkt 
Teutendorfer Weg/Bollbrügg (vgl. Variante A) ist dann nicht notwen-
dig. 
 
Um attraktive Anschlüsse zu gewährleisten, hat die dunkelblaue Linie 
an der Haltestelle Nordmeerstraße eine Standzeit von mehreren Mi-
nuten. Diese könnte genutzt werden, um Gneversdorf mitanzubin-
den. 

Verlängerung der Linie vom 
Priwall bis Dassow mitden-
ken 

Nein Eine Verlängerung bis Dassow ist nicht ohne zusätzlichen Umlauf 
möglich. 
 
Die Verbindung zwischen dem Priwall und Dassow wurde seitens 
des Aufgabenträgers Landkreis Nordwestmecklenburg durch die Ruf-
buslinie 80 hergestellt. 

Kein zusätzlicher Fahrzeuge-
insatz gegenüber der Pla-
nung gemäß 5. RNVP 

Ja  

Kompatibilität mit den kurz-
fristigen Anpassungen im 
Korridor Kücknitz – Tra-
vemünde  

Einge-
schränkt 

Die Verlängerung der magentafarbenen Linie vom Dreilingsberg in 
Richtung B75/Skandinavienkai wäre möglich. Allerdings würde auf 
dieser Relation dann nur ein 60-Minuten-Takt angeboten werden und 
eine umsteigefreie Fahrt vom Strandbahnhof zum Skandinavienkai 
wäre nicht gegeben. 

Einschätzung ÖPNV-
Aufgabenträger 

Variante 
mit deutli-
chen Nach-
teilen ge-
genüber 
der Durch-
fahrung der 
Kommunal-
trasse. 

Für die Erschließung Travemündes ist die Kommunaltrasse zwischen 
Neuer und Alter Teutendorfer Siedlung bei dieser Variante nicht 
zwingend notwendig. Ohne die Durchfahrung der Kommunaltrasse 
verlängern sich aber die Reisezeiten für die Nordmeerstraße und die 
Neue Teutendorfer Siedlung zum Umsteigepunkt Teutendorfer Weg 
durch die Schleifenfahrt durch die Travemünder Altstadt. 
 
Alternativ zur Schleifenfahrt könnte eine Wendemöglichkeit im Be-
reich Hafenbahnhof (z. B. über den vorhandenen Parkplatz) einge-
richtet werden. Diese Überlegung – wie auch die denkbare Durchfah-
rung der Wohnstraße Rose – dürfte zu Einschränkungen des ruhen-
den Verkehrs führen, die deutlich umfangreicher einzuschätzen sind 
als die sich durch die Kommunaltrasse ergebenden Nachteile in der 
Straße Hornkamp.  
 
Daher wird eine Umsetzung dieser Planung nicht für sinnvoll erach-
tet.  
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C) Vorschlag mit zwei Ringlinien 

 
Dunkelblau: Äußere Ringlinie Priwallfähre – Strandbahnhof – Steenkamp – Nordmeerstraße – Gneversdorf – Teu-
tendorf – Warnsdorf – Teutendorfer Weg – Priwallfähre (beide Richtungen, jeweils im 30-Minuten-Takt, insgesamt 
drei Fahrzeugumläufe) 
 
Magenta: Innere Ringlinie Strandbahnhof – Kowitzberg – Nordmeerstraße – Neue Teutendorfer Siedlung – Priwall-
fähre – Moorredder – Strandbahnhof (beide Richtungen, jeweils im 30-Minuten-Takt, insgesamt zwei Fahrzeugum-
läufe) 
 
Türkis gestrichelt: Priwallfähre – Wellenschlag (60-Minuten-Takt, ein Fahrzeugumlauf) 
 
Anbindung der Haltestellen im Moorredder und Steenkamp über die Linie 40. 
Übrige Buslinien aus Lübeck fahren ab Teutendorfer Weg über Priwallfähre zum Strandbahnhof und enden dort. 
 

Planungsziele     

Anbindung aller Ortsteile an 
den SPNV 

Nein Keine Anbindung des Priwalls. Die Anbindung der Alten Teutendorfer 
Siedlung wird nur an den Strandbahnhof bzw. den Hafenbahnhof ge-
währleistet (dort mit ca. 250 Meter Fußweg zur Haltestelle Torstraße). 

Anbindung aller Ortsteile an 
die Buslinien nach Lübeck 

Nein Keine Anbindung des Priwalls. Auf einigen Relationen, z. B. Nord-
meerstraße – Teutendorfer Weg sind die Wege relativ umwegigreich. 

Anbindung aller Ortsteile an 
den Altstadtbereich 

Nein Keine Anbindung des Priwalls. 

Erfüllung der Erschließungs-
kriterien des 5. RNVP 

Ja Im Vergleich zur ITF-Planung behalten weitere Haltstellen ihre Anbin-
dung im Ortsbusverkehr. Auf dem Moorredder und dem Steenkamp 
werden dann sogar vier Fahrten/Stunde/Richtung angeboten. 

Verlängerung der Linie vom 
Priwall bis Dassow mitden-
ken 

Nein Eine Verlängerung bis Dassow ist nicht ohne zusätzlichen Umlauf 
möglich. 
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Die Verbindung zwischen dem Priwall und Dassow wurde seitens des 
Aufgabenträgers Landkreis Nordwestmecklenburg durch die Rufbusli-
nie 80 hergestellt. 

Kein zusätzlicher Fahrzeuge-
insatz gegenüber der Pla-
nung gemäß 5. RNVP 

Nein Es werden zwei zusätzliche Fahrzeugumläufe benötigt. 

Einschätzung ÖPNV-
Aufgabenträger 

Nicht sinn-
voll 

Die Variante erschließt einige Bereiche von Travemünde umfangrei-
cher als in den ITF-Planungen. Allerdings ergibt sich hierdurch dann 
auch ein Mehrbedarf von zwei zusätzlichen Fahrzeugumläufen.  
 
Kritisch zu bewerten sind das fehlende Übersetzen der Priwall-Linie 
über die Trave, das zu zusätzlichen Umstiegen und schwer kalkulier-
baren Reiseketten führt. Im Abschnitt Gneversdorf – Teutendorf – 
Warnsdorf – Alte Teutendorfer Siedlung liegt eine erhebliche Überka-
pazität vor.  
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D) Weiterentwicklung der kurzfristigen Vorzugsvariante, ohne Kommunaltrasse 

 
Dunkelblau: Skandinavienkai Terminal – Dreilingsberg – Nordmeerstraße – Kowitzberg – Strandbahnhof – Hafen-
bahnhof – Alte Teutendorfer Siedlung (30-Minuten-Takt), dann jeweils im 60-Minuten-Takt weiter bis Teutendorf 
bzw. Warnsdorf (gestrichelt). Insgesamt zwei Fahrzeugumläufe. 
 
Magenta: Strandbahnhof – Nordlandring – Neue Teutendorfer Siedlung – Teutendorfer Weg – Travemünde Priwall-
fähre (30-Minuten-Takt), dann jeweils im 60-Minuten-Takt bis Priwall Wellenschlag bzw. Pommernzentrum (gestri-
chelt). Insgesamt zwei Fahrzeugumläufe. 
 
Der Ast ins Pommernzentrum kann dabei entfallen, wenn korrespondierende Haltestellen auf der Ivendorfer Land-
straße für die Linien 30 und 40 eingerichtet werden. 
 
Die Linie 40 fährt in Travemünde wie bisher über Gneversdorfer Weg und Moorredder zum Strandbahnhof, dann 
über Steenkamp weiter bis Timmendorfer Strand. 
Übrige Buslinien aus Lübeck fahren ab Teutendorfer Weg über Priwallfähre zum Strandbahnhof und enden dort. 
 

Planungsziele     

Anbindung aller Ortsteile an 
den SPNV 

Ja Der Priwall wird direkt an den Strandbahnhof bzw. mit einem Fußweg 
von ca. 300 Metern von der Haltestelle Travemünde Priwallfähre an 
den Hafenbahnhof angebunden. Der Bereich Nordmeerstraße wird 
nur an den Strandbahnhof angebunden, allerdings nicht an den Ha-
fenbahnhof. 

Anbindung aller Ortsteile an 
die Buslinien nach Lübeck 

Ja Für die Haltestellen im Bereich Nordmeerstraße erfolgt die Anbin-
dung nur umwegig über den Strandbahnhof, nicht über den Teuten-
dorfer Weg.  
 
Die Anbindung zum Umsteigepunkt Teutendorfer Weg wird alternativ 
allerdings auch über die Haltestelle Dänemarkstraße sichergestellt.  
 

45 von 154 in Zusammenstellung



- 8 - 

 
. . . 

 

Fahrgäste aus der Alten Teutendorfer Siedlung müssen am Teuten-
dorfer Weg zum Umsteigen die Straßenseite wechseln. 

Anbindung aller Ortsteile an 
den Altstadtbereich 

Ja Die Haltestellen an der dunkelblauen Linie erreichen den Altstadtbe-
reich nur randständig über die Haltestelle Hafenbahnhof. 

Erfüllung der Erschließungs-
kriterien des 5. RNVP 

Ja Die Haltestellen Gneversdorf und Howingsbrook nicht mehr angefah-
ren. Allerdings liegen im Umkreis weitere nutzbare Haltestellen. 
 
Die Anbindung von Teutendorf ist umlaufneutral im 60-Minuten-Takt 
in der dunkelblauen Linie möglich. Eine Haltestelle am Knotenpunkt 
Teutendorfer Weg/Bollbrügg (vgl. Variante A) ist dann nicht notwen-
dig. 

Verlängerung der Linie vom 
Priwall bis Dassow mitden-
ken 

Nein Eine Verlängerung bis Dassow ist nicht ohne zusätzlichen Umlauf 
möglich. Die Zeitlage erlaubt keine Anschlüsse an dortige Regional-
buslinien.  
 
Die Verbindung zwischen dem Priwall und Dassow wurde seitens 
des Aufgabenträgers Landkreis Nordwestmecklenburg durch die Ruf-
buslinie 80 hergestellt. 

Kein zusätzlicher Fahrzeuge-
insatz gegenüber der Pla-
nung gemäß 5. RNVP 

Ja  

Kompatibilität mit den kurz-
fristigen Anpassungen im 
Korridor Kücknitz – Tra-
vemünde  

Ja Diese Variante stellt eine Weiterentwicklung der geplanten Anpas-
sungen im Ortsbusverkehr dar. Aufgrund der Taktverdichtung der 
magentafarbenen Linie (entsprechend der geplanten Linie 38) wird 
die dunkelblaue Linie (entsprechend der geplanten Linie 35) aus dem 
Moorredder herausgenommen und verkehrt stattdessen über Kowitz-
berg zum Strandbahnhof.   

Einschätzung ÖPNV-
Aufgabenträger 

Vorzugsva-
riante mit 
Skandina-
vienkai, 
ohne Kom-
munalt-
rasse 

Im Vergleich zu den Varianten A oder B ergeben sich sowohl Vor- als 
auch Nachteile. Der Nordlandring und Teutendorf können besser an-
gebunden werden, allerdings entfallen auch die schnellen Fahrtmög-
lichkeiten zwischen Nordmeerstraße und Hafenbahnhof bzw. Teuten-
dorfer Weg. Ein Beibehalt der Linienführung der Linie 30 von Strand-
bahnhof bis Gneversdorf ist daher zu prüfen. 
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E) Weiterentwicklung der kurzfristigen Vorzugsvariante, mit Kommunaltrasse 

 
Dunkelblau: Skandinavienkai Terminal – Dreilingsberg – Nordmeerstraße – Kowitzberg – Strandbahnhof – Hafen-
bahnhof – Alte Teutendorfer Siedlung (30-Minuten-Takt), dann jeweils im 60-Minuten-Takt weiter bis Teutendorf 
bzw. Warnsdorf (gestrichelt). Insgesamt zwei Fahrzeugumläufe.  
 
Magenta: Strandbahnhof – Nordlandring – Neue Teutendorfer Siedlung – Alte Teutendorfer Siedlung – Teutendor-
fer Weg – Travemünde Priwallfähre (30-Minuten-Takt), dann jeweils im 60-Minuten-Takt bis Priwall Wellenschlag 
bzw. Pommernzentrum (gestrichelt). Insgesamt zwei Fahrzeugumläufe 
. 
Der Ast ins Pommernzentrum kann dabei entfallen, wenn korrespondierende Haltestellen auf der Ivendorfer Land-
straße für die Linien 30 und 40 eingerichtet werden. 
 
Die Linie 40 fährt in Travemünde wie bisher über Gneversdorfer Weg und Moorredder zum Strandbahnhof, dann 
über Steenkamp weiter bis Timmendorfer Strand. 
Übrige Buslinien aus Lübeck fahren ab Teutendorfer Weg über Priwallfähre zum Strandbahnhof und enden dort. 
 

Planungsziele     

Anbindung aller Ortsteile an 
den SPNV 

Ja Der Priwall wird direkt an den Strandbahnhof bzw. mit einem Fußweg 
von ca. 300 Metern von der Haltestelle Travemünde Priwallfähre an 
den Hafenbahnhof angebunden. Der Bereich Nordmeerstraße wird 
nur an den Strandbahnhof angebunden, allerdings nicht an den Ha-
fenbahnhof. 

Anbindung aller Ortsteile an 
die Buslinien nach Lübeck 

Ja Für die Haltestellen im Bereich Nordmeerstraße erfolgt die Anbin-
dung nur umwegig über den Strandbahnhof, nicht über den Teuten-
dorfer Weg.  
 
Die Anbindung zum Umsteigepunkt Teutendorfer Weg wird alternativ 
allerdings auch über die Haltestelle Dänemarkstraße sichergestellt.  
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Fahrgäste sowohl aus der Neuen als auch aus der Alten Teutendor-
fer Siedlung müssen am Teutendorfer Weg zum Umsteigen die Stra-
ßenseite wechseln. 

Anbindung aller Ortsteile an 
den Altstadtbereich 

Ja Die Haltestellen an der dunkelblauen Linie erreichen den Altstadtbe-
reich nur randständig über die Haltestelle Hafenbahnhof. 

Erfüllung der Erschließungs-
kriterien des 5. RNVP 

Ja Die Haltestellen Gneversdorf und Howingsbrook nicht mehr angefah-
ren. Allerdings liegen im Umkreis weitere nutzbare Haltestellen. 
 
Die Anbindung von Teutendorf ist umlaufneutral im 60-Minuten-Takt 
in der dunkelblauen Linie möglich. Eine Haltestelle am Knotenpunkt 
Teutendorfer Weg/Bollbrügg (vgl. Variante A) ist dann nicht notwen-
dig. 

Verlängerung der Linie vom 
Priwall bis Dassow mitden-
ken 

Nein Eine Verlängerung bis Dassow ist nicht ohne zusätzlichen Umlauf 
möglich. Die Zeitlage erlaubt keine Anschlüsse an dortige Regional-
buslinien.  
 
Die Verbindung zwischen dem Priwall und Dassow wurde seitens 
des Aufgabenträgers Landkreis Nordwestmecklenburg durch die Ruf-
buslinie 80 hergestellt. 

Kein zusätzlicher Fahrzeuge-
insatz gegenüber der Pla-
nung gemäß 5. RNVP 

Ja  

Kompatibilität mit den kurz-
fristigen Anpassungen im 
Korridor Kücknitz – Tra-
vemünde  

Ja Diese Variante stellt eine Weiterentwicklung der geplanten Anpas-
sungen im Ortsbusverkehr dar. Aufgrund der Taktverdichtung der 
magentafarbenen Linie (entsprechend der geplanten Linie 38) wird 
die dunkelblaue Linie (entsprechend der geplanten Linie 35) aus dem 
Moorredder herausgenommen und verkehrt stattdessen über Kowitz-
berg zum Strandbahnhof.   

Einschätzung ÖPNV-
Aufgabenträger 

Vorzugsva-
riante mit 
Skandina-
vienkai, mit 
Kommu-
naltrasse 

Die Nutzung der Kommunaltrasse ermöglicht ein erweitertes Angebot 
für den östlichen Bereich der Alten Teutendorfer Siedlung (Haltestel-
len Mollwostraße und Teutenbrink). 
 
Im Übrigen sind die Unterschiede zwischen den Untervarianten mit 
bzw. ohne Kommunaltrasse gering. 
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1 Allgemeines 

1.1 Veranlassung 

Nachdem der Hansestadt Lübeck im Jahr 2023 eine Machbarkeitsstudie über insgesamt 7 Vari-

anten (V0 bis V6) geliefert wurde, wurde durch die Travemünder Bürgerschaft entschieden eine 

weitere Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, um weitere Varianten untersuchen zu lassen. 

Es wurden mögliche Linienführungen der zusätzlichen Varianten 7 und 8 als Handskizzen von der 

Travemünder Bürgerschaft an Inros Lackner übergeben, welche die Grundlagen dieser Untersu-

chung darstellten. Die Varianten können, in optisch aufbereiteter Form, der Anlage 1 entnommen 

werden. 

1.2 Aufgabenstellung 

Ziel dieser Untersuchung sind folgende Punkte: 

- die Findung einer bedarfsgerechten Anbindung Travemündes 

- die Findung von Verknüpfungspunkten mit dem Straßen- und Wegenetz 

- die Prüfung der Leistungsfähigkeit der angrenzenden / betroffenen Knotenpunkte. 

-Ermittlung grob geschätzter Baukosten 

Neben der technischen Bearbeitung sind die Begleitung und Unterstützung des AG zur Vorstel-

lung in der Öffentlichkeit ein wichtiger Punkt für eine erfolgreicher Planung. 

1.3 Methodik 

Es wurde das bereits genutzte Verkehrsnetzmodell aus den vorherigen Machbarkeitsstudien her-

angezogen und um die Varianten 7; 8A und 8B für den Prognosehorizont 2035 erweitert. Die 

Netzkalkulationen sind der Anlage 2 zu entnehmen. 

Die Planfälle 2035 (P7, P8A und P8B) wurden jeweils mit dem Plannullfall 2035 (P0) verglichen 

und Differenznetze erzeugt, welche die Verkehrsmengenverlagerungen der jeweiligen Variante 

ersichtlich machen (siehe Anlage 3). 

Die aus den Netzkalkulationen ermittelten Tagesverkehrsmengen / Verkehrsverteilungen je Vari-

ante (7; 8A und 8B) bilden die Grundlage der Leistungsfähigkeitsprüfung der betroffenen Knoten-

punkte für die jeweilige Variante. Die Knotenpunktbelastungen während der Spitzenstunde wer-

den mit 10% der DTV-Werte kalkuliert. 

Im Weiteren wurde die technische / bauliche Umsetzbarkeit der Varianten grob geprüft und eine 

Grobkostenermittlung je Variante durchgeführt. 

Es wurden die Varianten 7; 8A und 8B mit der „bisherigen Vorzugsvariante 5“ hinsichtlich unter-

schiedlicher Faktoren in einer Abwägungsmatrix miteinander verglichen (siehe Anlage 8). Ziel 

dieser Untersuchung war es eine Bewertung der unterschiedlichen Varianten zu ermitteln und 

eine Vorzugsvariante festzustellen. 
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2 Darstellung der Varianten 

2.1 Variante 7 

 

Abbildung 1 Variante 7 

Basierend auf den Handskizzen der Travemünder Bürgerschaft beginnt die Variante 7 am Nordtor 

des Hafengebietes (Planstraße 1, KP 12). Hier wird der Bau eines neuen Anschlussknotenpunk-

tes notwendig. Die Variante 7 wird mit einem Straßenüberführungsbauwerk (SÜ) über die Trasse 

der DB geführt. Im weiteren Verlauf wird sie parallel zur Bahntrasse auf der Westseite geführt. 

Eine Ortsbesichtigung gab Aufschluss über den örtlichen Geländeverlauf. Die neue Straßenver-

bindung liegt zwischen der Bahntrasse im Osten und einem Erdwall im Westen. Der Erdwall min-

dert die schalltechnische Belastung in Richtung Westen, wo sich ein Wohngebiet (Ivendorf) befin-

det. 

Im Süden wird die Variante 7 mit Hilfe eines weiteren Straßenüberführungsbauwerks und einer 

weiteren Straßenverbindung (Planstraße 3) an das bestehende Straßennetz angeschlossen. 

Der Bahnübergang (BÜ) Ivendorfer Landstr. / Travemünder Landstr. wurde im Zusammenhang 

mit der Variante 7 straßenseitig dauerhaft geschlossen. 

Im Zuge der Variante 7 sind neue Knotenpunkte zu bauen bzw. bestehende Knotenpunkte anzu-

passen. Die Abbildung 1 zeigt den beschriebenen Verlauf der Variante 7 und die in Zusammen-

hang stehenden Knotenpunkte und Überführungsbauwerke.  
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2.2 Variante 8A 

 

Abbildung 2 Variante 8A 

Die Variante 8A beginnt ebenfalls am Nordzugang des Hafengeländes. Die Planstraße 2 quert 

mit Hilfe von zwei neu zu bauenden Straßenüberführungsbauwerken die Bahntrasse der DB und 

die Ivendorfer Landstraße und verläuft in Ost-West-Ausrichtung. Die Abbildung 2 zeigt den Verlauf 

der Planstraße 2. Die Planstraße 2 wird an die Gemeindeverbindungsstraße und den Rönnauer 

Weg angeschlossen. Anschlüsse werden über mehrere neu zu bauenden und anzupassenden 

Knotenpunkte realisiert. Für die B75 ist eine neue Anschlussstelle vorgesehen. Hier wurde von 

einer Rampenlösung ausgegangen. 
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2.3 Variante 8B 

 

Abbildung 3 Variante 8B 

Die Variante 8B entspricht dem Verlauf der Variante 8A, mit dem Unterschied, dass die Ivendorfer 

Landstraße nicht mit Hilfe eines Überführungsbauwerkes gequert wird. Da Überführungsbau-

werke kostenintensive und bautechnologisch aufwendige Ingenieurbauwerke sind, wurde die zu-

sätzliche Variante 8B geschaffen, um eine kostentechnisch angepasste Variante zu erhalten und 

zu überprüfen. Es sind Knotenpunkte entsprechend der Darstellung neu zu schaffen bzw. anzu-

passen. Die Planstraße 3 ist in Abbildung 3 dargestellt. 
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4 Verkehrliche Veränderungen der Varianten 

Nachdem die Varianten 7, 8A und 8B in das verwendete Verkehrsnetzmodell eingearbeitet wur-

den, konnten die verkehrlichen Effekte 2035 jeder Variante und die allgemeine Verkehrsmengen-

steigerung ermittelt werden. Die Tagesverkehrswerte bildeten die Grundlage der Leistungsfähig-

keitsprüfung der Knotenpunkte. 

Die Verkehrsnetzkalkulationen und die Differenznetze für das Prognosejahr 2035 können der An-

lage 2 und 3 entnommen werden. 

4.1 Plannullfall 2035 – P0 

Die Abbildung 4 zeigt die absolute tägliche Verkehrsbelastung für das Prognosejahr 2035 im Tra-

vemünder Straßennetz, angegeben in Kfz/24h. 

 

Abbildung 4 Verkehrsnetzbelastung P0 [Kfz/24h] 

Für die weitere Untersuchung diente P0 als Referenz, um die Differenznetze der einzelnen Plan-

fälle ermitteln zu können. 
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4.2 Planfall 2035 – P7 

Die Abbildung 5 zeigt die absolute Verkehrsbelastung der V7 im Travemünder Straßennetz. an-

gegeben in Kfz/24h. 

 

Abbildung 5 Verkehrsnetzbelastung P7 [Kfz/24h] 

Um die verkehrlichen Effekte / Verlagerungen der Variante 7 festzustellen, wurde eine Differenz-

rechnung von P0 zu P7 durchgeführt. Das Ergebnis dieser Differenzrechnung ist in Abbildung 6 

dargestellt und zeigt die verkehrlichen Verlagerungen (rot = zusätzliche Belastung / grün = Ent-

lastung). 

 

Abbildung 6 Differenznetz P7 zu P0 [Kfz/24h] 

Es ist zu erkennen, dass sich auf der B75 eine Entlastung einstellt, die bis ins Ortszentrum reicht. 

Die Knotenpunkte im Zentrum werden durch die neue V7 entlastet, da sich Verkehrsmengen auf 

die neue Variante 7 / Planstraße 1 verlagern und das Ortszentrum von Süden anfahren.  
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4.3 Planfall 2035 – P8A 

Die Abbildung 7 zeigt die absolute Verkehrsbelastung der V8A im Travemünder Straßennetz 

2035, angegeben in Kfz/24h (s. Anlage  

 

Abbildung 7 Verkehrsnetzbelastung P8A [Kfz/24h] 

Um die verkehrlichen Effekte / Verlagerungen der Variante 8A festzustellen, wurde eine Differenz-

rechnung von P0 zu P8A durchgeführt. Das Ergebnis dieser Differenzrechnung ist in Abbildung 8 

dargestellt und zeigt die verkehrlichen Verlagerungen. 

 

Abbildung 8 Differenznetz P8A zu P0 [Kfz/24h] 

Es ist zu erkennen, dass sich auf der B75 ab der neuen Anschlussstelle eine Entlastung einstellt, 

die bis ins Ortszentrum reicht. Die Knotenpunkte im Zentrum werden durch die neue V8A entlas-

tet, da sich Verkehrsmengen auf die neue Straßenverbindung verlagern und das Zentrum von 

Süden anfahren.  
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4.4 Planfall 2035 – P8B 

Die Abbildung 9 zeigt die absolute Verkehrsbelastung der V8B im Travemünder Straßennetz, an-

gegeben in Kfz/24h. 

 

Abbildung 9 Verkehrsnetzbelastung P8B [Kfz/24h] 

Um die verkehrlichen Effekte / Verlagerungen der Variante 8A festzustellen, wurde eine Differenz-

rechnung von P0 zu P8A durchgeführt. Das Ergebnis dieser Differenzrechnung ist in Abbildung 

10 dargestellt und zeigt die verkehrlichen Verlagerungen. 

 

Abbildung 10 Differenznetz P8B zu P0 [Kfz/24h] 

Es ist zu erkennen, dass sich auf der B75 ab der neuen Anschlussstelle eine Entlastung einstellt, 

die bis ins Ortszentrum reicht. Die Knotenpunkte im Zentrum werden durch die neue V8B entlas-

tet, da sich Verkehrsmengen auf die neue Straßenverbindung verlagern und das Zentrum von 

Süden anfahren.  
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4.5 Leistungsfähigkeitsnachweis Knotenpunkte 

Die Leistungsfähigkeitsprüfung wurde sowohl für die Knotenpunkte des Bestandes als auch für 

die neu entstehenden Knotenpunkte der Planfälle 7; 8A und 8B durchgeführt. 

Tabelle 1 Übersicht betroffene Knotenpunkte 

Variante KP Bestand Straßen LSA / vorfahrtgeregelt 

Bestand KP1 Travemünder Landstraße / Ivendorfer Landstraße Vorfahrtgeregelt / BÜ 

Bestand KP2 Gneversdorfer Weg (B75) / Howingsbrook LSA 

Bestand KP3 Gneversdorfer Weg (B75) / Moorredder / Am Dreilingsberg LSA 

Bestand KP4 Gneversdorfer Weg (B75) / Mühlenberg LSA 

Bestand KP5 Gneversdorfer Weg (B75) / Vogteistraße Vorfahrtgeregelt / BÜ 

Bestand KP6 B75 / Travemünder Landstraße / Torstraße LSA 

Bestand KP7 Travemünder Landstraße / Teutendorfer Weg LSA 

Bestand KP8 Ivendorfer Landstraße / Teutendorfer Weg / An der Bäk Vorfahrtgeregelt 

Bestand KP9 Anschlussknotenpunkt Variante 5  

Bestand KP10 Anschlussknotenpunkt Variante 5  

Bestand KP11 K20 Travemünder Landstraße / Travemünder Landstraße Vorfahrtgeregelt 

Variante KP Planfall Straßen LSA / vorfahrtgeregelt 

V8A + V8B KP12 Travemünder Landstraße / Planstraße 1 Vorfahrtgeregelt 

V8B KP13 Ivendorfer Landstraße / Planstraße 2 Vorfahrtgeregelt 

V8A + V8B KP14 Gemeindeverbindungsstraße / Planstraße 2 Vorfahrtgeregelt 

V8A + V8B KP15 Rönnauer Weg / Hollbeck / Planstraße 2 Vorfahrtgeregelt 

V8A + V8B KP16 Rönnauer Weg / Planstraße 2 Vorfahrtgeregelt 

V8A + V8B KP17a Ovendorfer Hof / AS B75 (Ost) Vorfahrtgeregelt 

V8A + V8B KP17b Ovendorfer Hof / AS B75 (West) Vorfahrtgeregelt 

V7 KP18 Ivendorfer Landstraße / Ovendorfer Straße Vorfahrtgeregelt 

V7 KP19 Ovendorfer Straße / Planstraße 1 / Planstraße 3 Vorfahrtgeregelt 

V7 KP20 Travemünder Landstraße / Henry-Koch-Straße Vorfahrtgeregelt 

V7 KP21 (KVP) Travemünder Landstraße / Planstraße 3 Vorfahrtgeregelt 

Als maßgebliches Kriterium für die „Qualitätsbeurteilung des Verkehrsablaufs an Knotenpunkten“ 

ist nach HBS 2015 die Wartezeit der Kfz herangezogen worden. Die Leistungsfähigkeit wird dabei 

durch die Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs (QSV) angegeben und wird mit dem Wertebereich 

A (sehr gut) bis F (überlastet) beschrieben. 

 

Abbildung 11 Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs nach HBS 2015 für Knotenpunkte  
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Die Überprüfung der Leistungsfähigkeiten lieferte folgende Ergebnisse (Tabelle 2): 

Tabelle 2 Übersicht Leistungsfähigkeiten Knotenpunkte Planfälle 2035 

KP QSV P0 QSV P5 QSV P7 QSV P8A QSV P8B 

1 
(Bahnübergang Ivendorfer Str.) 

B 
X 

(Schließung 
BÜ) 

x 

Schließung 
BÜ) 

A A 

2 B B A B B 

3 F F F F F 

4 C B B B B 

5 D D F D D 

6 D B B B B 

7 C B B B A 

8 C C B B A 

9 (Anschlussknoten Nord V5) X C X X X 

10 (Anschlussknoten Süd V5) X C X X X 

11 B A C A A 

12 X X A A A 

13 X X X X A 

14 X X X A A 

15 X X X A A 

16 X X X A A 

17a X X X A A 

17b X X X A A 

18 X X A X X 

19 X X A X X 

20 X X B X X 

21 (KVP) X X A X X 

Die Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse der überprüften Knotenpunkte je Variante, wobei Variante 0 

den unveränderten Bestand der Zukunft darstellt und Variante 5 die Vorzugsvariante der voran-

gegangenen verkehrstechnischen Untersuchungen ist. P0 und P5 dienen als Referenz, um P7, 

P8A und P8B mit den Ergebnissen aus den vorangegangenen Untersuchungen vergleichen zu 

können. Detaillierte Informationen zu den Knotenpunkten und deren Leistungsfähigkeiten für P7, 

P8A und P8B können den Anlagen 5; 6 und 7 entnommen werden. 

Die Tabelle 2 zeigt, dass die Variante 8B unter Belastung der ermittelten Verkehrsmengen der 

Prognose 2035 die leistungsfähigste der untersuchten Straßenverbindungen ist. Sie weist die 

besten LF-Werte an den untersuchten Knotenpunkten auf. 

KP 3 ist, trotz der Entlastungseffekte durch die neuen Anbindungen, in jeder der untersuchten 

Varianten nicht leistungsfähig. Hier wird eine Optimierung vorgeschlagen, um einen leistungsfä-

higen Verkehrsablauf herzustellen. In der Machbarkeitsstudie vom 16.06.2023 wurden Maßnah-

men zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit aufgezeigt. 

KP 5 ist in Variante 7 nicht leistungsfähig. Dieser Knotenpunkt muss bei Realisierung einer Vari-

ante 7 optimiert werden, um die LF wieder herzustellen.  

64 von 154 in Zusammenstellung



Machbarkeitsstudie Anbindung Travemünde Seite 17 von 106 

2021-0301  Stand: 20.03.2025 

5 Straßenausstattung der Varianten 7, 8A und 8B 

Die Planstraßen der Varianten 7, 8A und 8B wurden mit einer Fahrbahnbreite von 8,0 m und einer 

Randstreifenbreite von 1,5 m je Seite in Anlehnung an den Regelquerschnitt RQ 11 nach [4] an-

genommen.  

 

Abbildung 12 Regelquerschnitt RQ 11 nach RAL 

Die Nebenanlagen wurden mit 3 m Breite kalkuliert. Hinzu kommt noch die Böschung, welche mit 

1 m Breite angenommen wurde. In Summe beträgt der angenommene Querschnitt 15,00 m. 

Die Straßenausstattung richtet sich nach den üblichen Anforderungen von Stadt- bzw. Landstra-

ßen (Markierung, Beleuchtung, Beschilderung), wird für die überschlägliche Kostenschätzung 

nicht berücksichtigt. 

Die Kennwerte der vorliegenden Baugrundgutachten weisen auf stark differenzierte Bodenstruk-

turen mit sehr unterschiedlicher Tragfähigkeit hin. Um Risiken aus dem früheren Planungsstand 

hinsichtlich der baulichen Gestaltung der Ing-Bauwerke zu minimieren, sind wir im Weiteren von 

Tiefgründungen der Ing-Bauwerke ausgegangen. 

5.1 Variante 7 

Die Bauarbeiten für Variante 7 umfassen Erd-, Tief-, Straßen- und Ingenieurbauarbeiten. Zusätz-

lich sind die Umverlegung bestehender Leitungen und die Installation von Entwässerungssyste-

men erforderlich. Die üblichen baubedingten Maßnahmen, einschließlich landschaftspflegerischer 

Ausgleichsmaßnahmen, werden anteilig berücksichtigt. 

In der Variante 7 wird die Straße in topographisch bewegtem Gelände gebaut, wobei aufgrund 

des steilen Geländes und der schiefwinkligen Kreuzungspunkte mit der DB-Strecke erhebliche 

Erdarbeiten erforderlich werden. Die Trasse wird komplexe Ingenieurbauwerke einschließlich Brü-

cken und Stützmauern umfassen. Der Damm westlich der Planstraße wird die Lärmbelastung der 

Planstraße für das Wohngebiet von Ivendorf verringern. Innerhalb des bestehenden Straßennet-

zes werden sowohl Knotenpunktanpassungen als auch Knotenpunktneubauten notwendig. 
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5.2 Variante 8A 

Bei Variante 8A sind ähnliche Erd- und Tiefbauarbeiten erforderlich, wobei zusätzlich zwei Stra-

ßenüberführungen über die DB-Bahnlinie und die Ivendorfer Landstraße gebaut werden müssen. 

Wie bei Variante 7 folgt die Straßenführung einem komplexen topografischen Verlauf, was erheb-

liche technische Herausforderungen mit sich bringt. Der Bau neuer Knotenpunkte und die Anpas-

sung bestehender Knotenpunkte im Bereich des Rönnauer Wegs werden ebenfalls zu den Ge-

samtkosten beitragen. Es wird eine neue Anschlussstelle vorgesehen, welche die B75 mit der 

Planstraße 2 verbindet, was sich in den Kosten und der baulichen Komplexität der Variante wi-

derspiegelt. Darüber hinaus muss mit Leitungsverlegungen und dem Bau von Entwässerungsan-

lagen gerechnet werden. Der Anschluss an die B75 wurde als Parallelrampenlösung angenom-

men. 

 

Abbildung 13 Systemskizze direkter Rampentyp planfreier Knotenpunkt (nach RAL) 

5.3 Variante 8B 

Variante 8B entspricht dem Verlauf der Variante 8A, mit dem Unterschied, dass der KP13 als 

plangleicher Knotenpunkt vorgesehen wurde. Obwohl die Variante 8B die Kosten aufgrund der 

Vermeidung komplexer kostenintensiver Überführungsbauwerke senkt, erfordert Variante 8B den-

noch umfangreiche Erd- und Tiefbauarbeiten sowie den Bau neuer Knotenpunkte als auch die 

Anpassung bestehender Knotenpunkte. Der Entwurf der Variante 8B konnte die Gesamtkosten 

im Vergleich zu Variante 8A senken, wird jedoch bei Realisierung immer noch mit anspruchsvollen 

technischen Herausforderungen konfrontiert sein, insbesondere in Bezug auf topografische An-

passungen und die erforderlichen Anpassungen des Straßennetzes. Es wird eine neue An-

schlussstelle vorgesehen, welche die B75 mit der Planstraße 2 verbindet, was sich in den Kosten 

und der baulichen Komplexität der Variante widerspiegelt. Darüber hinaus muss mit Leitungsver-

legungen und dem Bau von Entwässerungsanlagen gerechnet werden. Der Anschluss an die B75 

wurde als Parallelrampenlösung angenommen. 

 

Abbildung 14 Systemskizze direkter Rampentyp planfreier Knotenpunkt (nach RAL) 
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5.4 Einzelbaumaßnahme BÜ Gneversdorfer Weg 

Unabhängig der zu untersuchenden Varianten wurde IL beauftragt eine Einzelbaumaßnahme in 

die Untersuchung mit aufzunehmen. Die Baumaßnahme hat das Ziel die aktuelle Verkehrssitua-

tion am Bahnübergang Gneversdorfer Weg zu verbessern, denn auf Basis von Erfahrungsberich-

ten aus der Bevölkerung Travemündes, soll es während der Schrankenschließzeiten zu langen 

Rückstaus kommen, die sich durch das Ortszentrum erstrecken. Dieser Rückstau führe zu Über-

stauungen benachbarter Knotenpunkte und mindere die Leistungsfähigkeit des Verkehrsablaufs 

in diesem Bereich. Durch die Schließung des Bahnüberganges und den Bau einer neuen Stra-

ßenverbindung soll die Leistungsfähigkeit auf dem Gneversdorfer Weg unabhängig des Bahnver-

kehrs verbessert werden. Die Linienführung der neuen Straßenverbindung ist in Abbildung 15 

dargestellt. 

 

Abbildung 15 Einzelbaumaßnahme BÜ Gneversdorfer Weg 

Die neue Straßenverbindung wird mit einer Fahrstreifenbreite von 3,50 m in Anlehnung an den 

Regelquerschnitt RQ 11 (Abbildung 16) und einer Länge von ca. 360 m angenommen. Das Ban-

kett beträgt 1,50 m je Seite. Das Maß der Böschungen wurde mit 1,00 m Breite angenommen. 

 

Abbildung 16 Regelquerschnitt RQ 11 nach RAL 
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Die Nebenanlage wurde als einseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg in einer Breite von 3,00 m 

angenommen. Somit ergibt sich eine Gesamtbreite von 15,00 m (Straße + Nebenanlage). 

Die Knotenpunkte 4 und 5 wurden als vorfahrtgeregelte und als signalisierte Knotenpunkte unter-

sucht. Es wurden die Verkehrsmengen der unterschiedlichen Planfälle entsprechend umgelegt 

und zur Prüfung verwendet. 

Im vorfahrtgeregelten Zustand erlangen die Knotenpunkte eine ungenügende Leistungsfähigkeit 

(QSV F). Im Folgeschritt wurden die Knoten mit automatisch erzeugten Signalzeitenplänen ge-

prüft. Hier wurde festgestellt, dass sich unter dem Einsatz von LSAen die Leistungsfähigkeit ver-

bessert (siehe Tabelle 3). 

Tabelle 3 Leistungsfähigkeiten KP4 und KP5 in Prognosezustand 

KP P0 P7 P8A P8B 

 vorfahrtgeregelt LSA vorfahrtgeregelt LSA vorfahrtgeregelt LSA vorfahrtgeregelt LSA 

KP 4 F D F D F D F D 

KP 5 F E F D F D F D 

Die Ergebnisse der jeweiligen Planfälle geben ein erstes Indiz zu den Leitungsfähigkeiten an den 

beiden Knotenpunkten. Es kann festgestellt werden, dass eine zusätzliche Anbindung in Form 

von Variante 7 oder 8 eine gute Leistungsfähigkeitssteigerung im Ortskern mit sich bringt. 

6 Flächeninanspruchnahme 

Bei Errichtung einer öffentlich nutzbaren Straßenverbindung entstehen abgeschätzte Flächenbe-

darfe folgender Größe (inkl. Knotenneu- und -umbau): 

 

Variante 7: 

- Breite Straßenquerschnitt (inkl. Nebenanlage)   15,00 m 

- Länge Strecke       1.700 m 

- Fläche Verkehrsanlage Straßenneubau:       ca. 30.000 m2 

Variante 8A / 8B: 

- Breite Straßenquerschnitt (inkl. Nebenanlage)   15,00 m 

- Länge Strecke       1.700 m 

- Fläche Verkehrsanlage Straßenneubau       ca. 25.500 m² 

Einzelbaumaßnahme Gneversdorfer Weg: 

- Breite Straßenquerschnitt (inkl. Nebenanlage)   15,00 m 

- Länge Strecke          360 m 

- Fläche Verkehrsanlage Straßenneubau:         ca. 5.400 m² 
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7 Kosten 

7.1 Varianten 7, 8A und 8B 

Die Kosten für die Maßnahmen der Errichtung einer neuen Straßenverbindung belaufen sich für 

die Variante 7; 8A und 8B auf die in Tabelle 4 gezeigten Werte. Nach aktuellem Kenntnisstand 

entstehen Kosten für Grunderwerb. 

Tabelle 4 Grobe Kostenschätzung der Varianten 7; 8A und 8B im Vergleich zur Variante 5 

Lfd.  
Nr. Kostenschätzung 

Var. 5 Var. 7 Var. 8A Var. 8B 

TEUR TEUR TEUR TEUR 

  Kostengruppen Varianten V5, V7, V8A, 8B         
1 Grunderwerb 550,00 5.100,00 4.355,00 4.355,00 

2 Verkehrsanlagen 1.696,00 5.305,00 10.555,00 11.055,00 

3 ING-Bauwerke 0,00 28.800,00 25.200,00 18.000,00 

4 
Umwelt; landschaftspflegerische Ausgleichs-
maßnahmen 100,00 100,00 100,00 100,00 

  Zwischensumme 2.346,00 39.305,00 40.210,00 33.510,00 

            
  Kosten Netto 2.346,00 39.305,00 40.210,00 33.510,00 
  Umsatzsteuer 19 v. H. 445,74 7.467,95 7.639,90 6.366,90 
  Kosten Brutto 2.791,74 46.772,95 47.849,90 39.876,90 

  Kosten Brutto (gerundet) 2.800,00 46.800,00 47.900,00 39.900,00 

            

 

Hinweis: 

Für Variante 5 (Machbarkeitsstudie 2. Anbindung Travemünde, 16.06.2023) musste die grobe 

Kostenschätzung angepasst werden, da sich die Inflationswerte der vergangenen Jahre auf die 

Baukosten der Verkehrsanlagen auswirken. 

Auf Basis der Bauindizes [11] wurde die prozentuale Baukostensteigerung vom 2. Quartal 2023 

bis zum 4. Quartal 2024 festgestellt und auf die geschätzten Kosten der Variante 5 angewendet. 

Das 2. Quartal des Jahres 2021 stellt den Basiswert (= 99 %) dar. Die Baupreisindizes haben sich 

wie folgt entwickelt (s. Tabelle 5): 

Tabelle 5 Baukostensteigerung Straßenbau (Quelle: destatis.de, Auszug Baupreisindizes, 30.01.2025) 

Jahr Quartal Baupreisindize [%] 
prozentuale Veränderung 

zum Quartal des Vorjahres 
[%] 

2021 Q2 99,00 % - 

2022 Q2 116,00 % + 17,0 % 

2023 Q2 127,70 % + 11,7 % 

2024 Q2 133,30 % + 5,6 % 

2024 Q4 135,60 % + 2,3 % 
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Von Q2 2023 bis Q4 2023 wurde eine prozentuale Steigerung des Baupreisindizes von 19,6 % 

festgestellt. In der Machbarkeitsstudie vom 16.06.2023 wurden die Baukosten der Verkehrsanla-

gen für Variante 5 auf ca. 1 Mio EUR geschätzt. Wird die Preissteigerung berücksichtigt steigen 

die Kosten von 1 Mio. EUR auf ca. 1,196 Mio. EUR gegenüber Q2 2023. Das entspricht einer 

Mehraufwendung von ca. 196.000 EUR. 

7.2 Einzelbaumaßnahme BÜ Gneversdorfer Weg 

Es wurde eine grobe Kostenermittlung für die Einzelbaumaßnahme BÜ Gneversdorfer Weg 

durchgeführt. Dazu wurde ein Bodenrichtwert von 400 EUR/m² ermittelt (Quelle: Digitaler Atlas 

Nord). Mit einer Gesamtbreite von 15 m und einer Länge von 360 m ergeben sich folgende grob 

abgeschätzte Kosten für die Einzelbaumaßnahme (siehe Tabelle 6): 

Tabelle 6 Grobkostenschätzung Einzelbaumaßnahme BÜ Gneversdorfer Weg 

Lfd.  
Nr. Kostenschätzung 

Einzelbaumaßnahme 

BÜ Gneversdorfer 
Weg 

TEUR 

  Kostengruppen Einzelbaumaßnahme BÜ Gneversdorfer Weg   
1 Grunderwerb 2.016,00 

2 Verkehrsanlagen 1.094,00 

3 ING-Bauwerke 7.200,00 

4 Umwelt; landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen 100,00 

  Zwischensumme 10.554,00 

      
  Kosten Netto 10.554,00 
  Umsatzsteuer 19 v. H. 2.005,26 
  Kosten Brutto 12.559,26 

  Kosten Brutto (gerundet) 12.600,00 
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8 Fazit 

In den vorangegangenen Untersuchungen wurde grundsätzlich festgestellt, dass das vorhandene 

Straßenhauptnetz in Travemünde bei Umsetzung einiger geringer Ausbaumaßnahmen an leis-

tungskritischen Verkehrsanlagen unter den Bedingungen der städtebaulichen Erweiterungen in 

der Prognose 2035 leistungsfähig ist. 

Anschließend erfolgte die Abwägung der Varianten 7, 8A und 8B im Abgleich mit der Variante 0 

und Variante 5, unabhängig von der zuvor beschriebenen Feststellung. 

Basierend auf den vergebenen Punkten und den in Zusammenhang stehenden grob geschätzten 

Baukosten ist die Variante 8B zu priorisieren. 

Variante 8B führt zu einer besseren Verkehrsverteilung im Hauptstraßennetz Travemündes, da 

das Ortszentrum im Prognosezustand von Norden als auch von Süden angefahren werden kann. 

Verkehr auf der B75 in Richtung Osten / Priwall / Fähre, welcher nicht Travemünde als Ziel hat, 

muss nicht mehr durch das Ortszentrum geführt werden. Die spezielle Lage Travemündes (Rand-

lage) kann durch eine 2. Anbindung verbessert werden, da Durchgangsverkehr um das Zentrum 

herumgeführt wird. 

Der im Bestand hochbelastete Genversdorfer Weg wird entlastet, was den Leistungsfähigkeiten 

der Knotenpunkte zugutekommt. Der Knotenpunkt 3 ist trotz der Entlastungseffekte nicht leis-

tungsfähig. Hier müssen Optimierungsmaßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsablaufs ge-

troffen werden. Hierzu wurde in der vorangegangenen Machbarkeitsstudie aufgezeigt welche 

Möglichkeiten bestehen. 

Verglichen mit Variante 5 erreicht die Variante 8B eine bessere Gesamtbewertung, ist allerdings 

auch kostenintensiver und bautechnisch aufwendiger als die Variante 5, da für Variante 8B Grund-

erwerb und Umweltausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Hinzu kommen Ingeni-

eurbauwerke zur Überwindung der Bahninfrastruktur. 

Es sind die verkehrlichen Effekte gegenüber den abgeschätzten Baukosten abzuwägen. 
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Anlage 01 
- 

Übersichtskarten 
Varianten 7; 8A und 8B 
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Anlage 01-01 
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Anlage 01-02 
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Anlage 01-03 
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Anlage 02 
- 

DTV Netzkalkulation 
P0; P7; P8A, P8B 

  

77 von 154 in Zusammenstellung



Machbarkeitsstudie Anbindung Travemünde Seite 30 von 106 

2021-0301  Stand: 20.03.2025 

Anlage 02-00 
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Anlage 02-01 
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Anlage 02-02 
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Anlage 02-03 
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Anlage 03 
- 

DTV Differenznetze 
P7, P8A; P8B 
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Anlage 03-01 
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Anlage 03-02 
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Anlage 03-03 
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Anlage 04 
- 

Leistungsfähigkeiten Knotenpunkte 
Prognose Planfall Variante 5 
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Anlage 04-01 – KP01 Travemünder Landstr. / Ivendorfer Landstr. (LSA 

BÜSTRA) 

 

KP 01 ist in der Variante 5 nicht mehr vorhanden, da der BÜ mit Bau einer Variante 5 geschlossen 

werden würde. 
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Anlage 04-02 – KP02 B75 Gneversdorfer Weg / Howingsbrook (LSA) 

 

 

 

  

KP02 – schematische Knotenpunktdarstel-
lung 2035 (P5) 

 

 

KP02 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 
2035 (P5) 

 

 

KP02 – QSV P5 

 

Der LSA-gesteuerte Knotenpunkt ist unter den veränderten Bedingungen der Verkehrsbelas-
tung in guter Qualität (QSV B) leistungsfähig. 
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Anlage 04-03 – KP03 B75 Gneversdorfer Weg / Moorredder (LSA) 

 

  

KP03 – schematische Knotenpunktdarstel-
lung 2035 (P5) 

KP03 – Knotenstrombelastung 2035 (P5) 

 

 

KP03 – QSV P5 

 

Der LSA-gesteuerte Knotenpunkt ist unter den veränderten Bedingungen, insbesondere der 
Verkehrsbelastung aus der Neuen Teutendorfer Siedlung nicht leistungsfähig. Die Zufahrt 
Am Dreilingsberg und der Linksabbieger im Gneversdorfer Weg Nord erreichen nur die 
QSV F. 

Die Ursache liegt im mangelhaften Übergang des 4-streifigen Ausbaugrads auf die weiter 
südlich verlaufende 2-streifige Verkehrsführung.  

Wie bereits in der Betrachtung der Varianten 2 bis 4 ausgeführt, sollte der in 2017 bis 2021 
durch die T+T Verkehrsmanagement GmbH [3] erstellten Verkehrsuntersuchung gefolgt 
werden. Die darin vorgeschlagene Variante sieht vor, die Leistungsfähigkeit des Knoten-
punktes durch Änderungen der Fahrstreifenzuordnung und Umplanung der LSA-Phasen-
struktur mit geringem Ausbauaufwand in der Zufahrt Am Dreilingsberg wieder herzustellen. 
Die Verkehrsqualität wird damit auf die Stufe D im mittleren Wartezeitbereich angehoben 
[3]. 
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Anlage 05-04 – KP04 B75 Gneversdorfer Weg / Mühlenberg (Vorfahrtgere-

gelt) 

  

KP04 – Knotenpunktdarstellung 2035 (P5) KP04 – Knotenstrombelastung Spitzen-
stunde 2035 (P5) 

 

KP04 – QSV P5 

Der vorfahrtgeregelte Knotenpunkt ist unter den veränderten Bedingungen der Verkehrsbe-
lastung in guter Qualität (QSV B) leistungsfähig. 
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Anlage 04-05 – KP05 B75 Gneversdorfer Weg / Vogteistraße (Vorfahrtgere-

gelt) 

 

 
 

KP05 – schematische Knotenpunktdar-
stellung 2035 (P5) 

 

KP05 – Knotenstrombelastung Spätspitze 2035 
(P5) 

 

 

KP05 – QSV P5 

 

Der vorfahrtgeregelte Knotenpunkt ist unter den veränderten Bedingungen der Verkehrsbelas-
tung leistungsfähig; es wird die Qualitätsstufe D erreicht. 
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Anlage 04-06 – KP06 B75 Travemünder Landstraße / Torstraße (LSA) 

 

KP06 – schematische Knotenpunktdarstellung 2035 (P5) 

 

 

KP06 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 2035 (P5) 

 

 

KP06 – QSV P5 

Der LSA-gesteuerte Knotenpunkt ist unter den veränderten Bedingungen der Verkehrsbelastung 

in guter Qualität (QSV B) leistungsfähig. 
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Anlage 04-07 – KP07 Travemünder Landstraße / Teutendorfer Weg (Vor-

fahrtgeregelt) 

 

KP07 – schematische Knotenpunktdarstellung 2035 (P5) 

 

KP07 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 2035 (P5) 

 

KP07 – QSV P5 

Der Knotenpunkt wird mit Vorfahrtbeschilderung geregelt. Der Einfluss der FG-Lichtsignalanlage 

auf die Leistungsfähigkeit ist nur bedingt bewertbar, da die Nutzungshäufigkeit der FG-LSA nicht 

bekannt ist. Unter den veränderten Bedingungen der Verkehrsbelastung ist der Knotenpunkt in 

guter Qualität (QSV B) leistungsfähig.  
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Anlage 04-08 – KP08 Ivendorfer Landstraße / Teutendorfer Weg (Vorfahrt-

geregelt) 

 

  

KP08 – schematische Knotenpunktdarstellung  
 2035 (P5) 

 

KP08 – Knotenstrombelastung Spitzen-
stunde 2035 (P5) 

 

 

KP08 – QSV P5 

 

Obwohl sich die Verkehrsbelastung in der Relation Ivendorfer Landstraße Süd in Richtung Teu-

tendorfer Weg Ost deutlich erhöht, ist der vorfahrtgeregelte Knotenpunkt in guter Qualität (QSV C) 

leistungsfähig.  
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Anlage 04-09 – KP11 Travemünder Landstraße / Teutendorfer Weg (Vor-

fahrtgeregelt) 

 

KP11 – schematische Knotenpunktdarstellung 2035 (P5) 

 

KP11 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 2035 (P5) 

 

KP11 – QSV P5 
 

Der vorfahrtgeregelte Knotenpunkt ist unter den veränderten Bedingungen der Verkehrsbelas-

tung der Variante 5 in sehr guter Qualität (QSV A) leistungsfähig.  
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Anlage 05 

- 

Leistungsfähigkeiten Knotenpunkte 
Prognose Planfall Variante 7 
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Anlage 05-01 – KP01 Travemünder Landstr. / Ivendorfer Landstr. (LSA 

BÜSTRA) 

 

KP 01 ist in der Variante 5 nicht mehr vorhanden, da der BÜ mit Bau einer Variante 7 geschlossen 

werden würde. 
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Anlage 05-02 – KP02 B75 Gneversdorfer Weg / Howingsbrook (LSA) 

 

      

KP02 – schematische Knotenpunktdar-
stellung 2035 (P7)                                                                       

 

 

KP02 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 
2035 (P7) 

 

 

KP02 – QSV P7 nach HBS 2015 

 

Der LSA-gesteuerte Knotenpunkt ist unter den veränderten Bedingungen der Verkehrsbelastung 

in guter Qualität (QSV B) leistungsfähig. 
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Anlage 05-03 – KP03 B75 Gneversdorfer Weg / Moorredder (LSA) 

 

       

KP03 – schematische Knotenpunktdarstel-
lung 2035 (P7) 

 

KP03 – Knotenstrombelastung 2035 (P7) 

 

 

KP03 – QSV P7 nach HBS 2015 

 

Der LSA-gesteuerte Knotenpunkt ist unter den veränderten Bedingungen der Verkehrsbelastung 

in guter Qualität (QSV B) leistungsfähig. 
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Anlage 05-04 – KP04 B75 Gneversdorfer Weg / Mühlenberg (Vorfahrtgere-

gelt) 

 

            

KP04 – Knotenpunktdarstellung  

2035 (P7) 

KP04 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 
2035 (P7) 

 

 

KP04 – QSV P7 nach HBS 2015 

 

Der vorfahrtgeregelte Knotenpunkt ist unter den veränderten Bedingungen der Verkehrsbelastung 

in guter Qualität QSV B leistungsfähig.  
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2021-0301  Stand: 20.03.2025 

Anlage 05-05 – KP05 B75 Gneversdorfer Weg / Vogteistraße (Vorfahrtgere-

gelt) 

 

          

KP05 – schematische Knotenpunktdar-
stellung 2035 (P7) 

 

KP05 – Knotenstrombelastung Spätspitze 
2035 (P7) 

 

 

KP05 – QSV P7 nach HBS 2015 

Der vorfahrtgeregelte Knotenpunkt ist unter den veränderten Bedingungen der Verkehrsbelastung 

nicht leistungsfähig (QSV F). 
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2021-0301  Stand: 20.03.2025 

Anlage 05-06 – KP06 B75 Travemünder Landstraße / Torstraße (LSA) 

 

 

KP06 – schematische Knotenpunktdarstellung 2035 (P7) 

 

 

KP06 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 2035 (P7) 

 

 

 

KP06 – QSV P7 nach HBS 2015 

Der LSA-gesteuerte Knotenpunkt ist unter den veränderten Bedingungen der Verkehrsbelastung 

in guter Qualität (QSV B) leistungsfähig. 
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2021-0301  Stand: 20.03.2025 

Anlage 05-07 – KP07 Travemünder Landstraße / Teutendorfer Weg (Vor-

fahrtgeregelt) 

 

KP07 – schematische Knotenpunktdarstellung 2035 (P7) 

 

KP07 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 2035 (P7) 

 

KP07 – QSV P7 nach HBS 2015 

Der Knotenpunkt wird mit Vorfahrtbeschilderung geregelt. Der Einfluss der FG-Lichtsignalanlage 

auf die Leistungsfähigkeit ist nur bedingt bewertbar, da die Nutzungshäufigkeit der FG-LSA nicht 

bekannt ist. Unter den veränderten Bedingungen der Verkehrsbelastung ist der Knotenpunkt in 

guter Qualität (QSV B) leistungsfähig. 
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2021-0301  Stand: 20.03.2025 

Anlage 05-08 – KP08 Ivendorfer Landstraße / Teutendorfer Weg (Vorfahrt-

geregelt) 

            

KP08 – schematische Knotenpunktdarstel-
lung 2035 (P7) 

KP08 – Knotenstrombelastung Spitzenstu- 

nde 2035 (P7) 

 

 

KP08 – QSV P7 nach HBS 2015 

Der KP 8 ist im Prognoseplanfall der Variante 7 leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV B 
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2021-0301  Stand: 20.03.2025 

Anlage 05-09 – KP11 Travemünder Landstraße / Travemünder Landstraße 

(Vorfahrtgeregelt) 

 

KP11 – schematische Knotenpunktdarstellung 2035 (P7) 

 

KP11 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 2035 (P7) 

 

KP11 – QSV P7 nach HBS 2015 

Der vorfahrtgeregelte Knotenpunkt ist unter den veränderten Bedingungen der Verkehrsbelastung 

der Variante 7 in guter Qualität QSV C leistungsfähig.  
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2021-0301  Stand: 20.03.2025 

Anlage 05-10 – KP12 Travemünder Landstraße / Planstraße 1 (Vorfahrtgere-

gelt) 

 

                                        

KP12 – schematische Knotenpunktdarstellung 

2035 (P7) 

 

KP12 – Knotenstrombelastung Spitzen-
stunde 2035 (P7) 

 

 

KP12 – QSV P7 nach HBS 2015 

Der vorfahrtgeregelte Knotenpunkt ist unter den veränderten Bedingungen der Verkehrsbelastung 

der Variante 7 in sehr guter Qualität (QSV A) leistungsfähig. 
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2021-0301  Stand: 20.03.2025 

Anlage 05-11 – KP18 Travemünder Landstraße / Ovendorfer Straße (Vor-

fahrtgeregelt) 

 

                       

KP18 – schematische Knotenpunktdarstellung  

2035 (P5) 

KP18 – Knotenstrombelastung Spitzen-
stunde 2035 (P5) 

 

 

           KP18 – QSV P7 nach HBS 2015 

Der vorfahrtgeregelte Knotenpunkt ist unter den veränderten Bedingungen der Verkehrsbelastung 

der Variante 7 in sehr guter Qualität (QSV A) leistungsfähig. 
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2021-0301  Stand: 20.03.2025 

Anlage 05-12 – KP19 Ovendorfer Straße / Planstraße 1 (Vorfahrtgeregelt) 

 

          

KP19 – schematische Knotenpunkt-dar-
stellung 2035 (P7) 

KP19 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 2035 
(P7) 

 

        KP19 – QSV P7 nach HBS 2009 

Der vorfahrtgeregelte Knotenpunkt ist unter den veränderten Bedingungen der Verkehrsbelastung 

der Variante 7 in sehr guter Qualität (QSV A) leistungsfähig.  
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2021-0301  Stand: 20.03.2025 

Anlage 05-13 – KP20 Travemünde Landstraße / Henry-Koch-Straße (Vor-

fahrtgeregelt) 

 

        

KP20 – schematische Knotenpunktdarstellung  
 2035 (P7) 

 

KP20 – Knotenstrombelastung Spitzen-
stunde 2035 (P7) 

 

 

 

        KP20 – QSV P7 nach HBS 2015 

Der vorfahrtgeregelte Knotenpunkt ist unter den veränderten Bedingungen der Verkehrsbelastung 

der Variante 7 in guter Qualität (QSV B) leistungsfähig.  
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2021-0301  Stand: 20.03.2025 

Anlage 05-14 – KP21 Travemünde Landstraße / Planstraße 3 (Vorfahrtgere-

gelt) 

 

KP21 – schematische Knotenpunktdarstellung 2035 (P7) 

 

KP21 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 2035 (P7) 

 

           KP21 – QSV P7 nach HBS 2015 

Der Kreisverkehrsplatz ist unter der Verkehrsbelastung der Variante 7 in sehr guter Qualität 

(QSV A) leistungsfähig. 
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2021-0301  Stand: 20.03.2025 

 

 

 

 

 

Anlage 06 

- 

Leistungsfähigkeiten Knotenpunkte 
Prognose Planfall Variante 8A 
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2021-0301  Stand: 20.03.2025 

Anlage 06-01 – KP01 Travemünder Landstr. / Ivendorfer Landstr. (Vor-

fahrtgeregelt) 

 

KP01 – schematische Knotenpunktdarstellung 2035 (P8a) 

 

KP01 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 2035 (P8a) 

 

     KP01 – QSV P8a nach HBS 2015 

Der vorfahrtgeregelte Knotenpunkt ist unter den veränderten Bedingungen der Verkehrsbelastung 

der Variante 8A in sehr guter Qualität (QSV A) leistungsfähig. 
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2021-0301  Stand: 20.03.2025 

Anlage 06-02 – KP02 B75 Gneversdorfer Weg / Howingsbrook (LSA) 

 

 

         

KP02 – schematische Knotenpunktdarstel-
lung 2035 (P8a)                                                                       

 

 

KP02 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 
2035 (P8a)                                                                       

 

 

KP02 – QSV P8a nach HBS 2015 

Der LSA-Knotenpunkt ist unter den veränderten Bedingungen der Verkehrsbelastung der Variante 

8A in sehr guter Qualität (QSV A) leistungsfähig. 
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2021-0301  Stand: 20.03.2025 

Anlage 06-03 – KP03 B75 Gneversdorfer Weg / Moorredder (LSA) 

 

            

KP03 – schematische Knotenpunktdarstellung 
2035 (P8a) 

 

KP03 – Knotenstrombelastung 2035    
(P8a) 

 

 

KP03 – QSV P8a nach HBS 2015 

 

 

Der LSA-Knotenpunkt ist unter den veränderten Bedingungen der Verkehrsbelastung der Variante 

8A nicht leistungsfähig (QSV F). Es wird die Optimierung des Knotenpunktes empfohlen. 
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2021-0301  Stand: 20.03.2025 

Anlage 06-04 – KP04 B75 Gneversdorfer Weg / Mühlenberg (Vorfahrtgere-

gelt) 

 

                    

KP04 – Knotenpunktdarstellung 2035 
(P8a) 

KP04 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 
2035 (P8a) 

 

 

KP04 – QSV P8a nach HBS 2015 

Der KP 4 ist im Prognoseplanfall der Variante 8A leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV B. 
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2021-0301  Stand: 20.03.2025 

Anlage 06-05 – KP05 B75 Gneversdorfer Weg / Vogteistraße (Vorfahrtgere-

gelt) 

 

 

KP05 – schematische Knotenpunkt-
darstellung 2035 (P8a) 

 

KP05 – Knotenstrombelastung Spätspitze 2035 
(P8a) 

 

 

KP05 – QSV P8a nach HBS 2015 

Der KP 5 ist im Prognoseplanfall der Variante 8A leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV D. 
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2021-0301  Stand: 20.03.2025 

Anlage 06-06 – KP06 B75 Travemünder Landstraße / Torstraße (LSA) 

 

 

KP06 – schematische Knotenpunktdarstellung 2035 (P8a) 

 

KP06 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 2035 (P8a) 

 

 
KP06 – QSV P8a nach HBS 2015 

Der KP 6 ist im Prognoseplanfall der Variante 8A leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV B. 
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2021-0301  Stand: 20.03.2025 

Anlage 06-07 – KP07 Travemünder Landstraße / Teutendorfer Weg (Vor-

fahrtgeregelt) 

 

KP07 – schematische Knotenpunktdarstellung 2035 (P8a) 

 

KP07 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 2035 (P8a) 

 

        KP07 – QSV P8a nach HBS 2015  

Der KP 6 ist im Prognoseplanfall der Variante 8A leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV B. 

  

118 von 154 in Zusammenstellung



Machbarkeitsstudie Anbindung Travemünde Seite 71 von 106 

2021-0301  Stand: 20.03.2025 

Anlage 06-08 – KP08 Ivendorfer Landstraße / Teutendorfer Weg (Vorfahrt-

geregelt) 

 

      

KP08 – schematische Knotenpunktdarstel-
lung 2035 (P8a) 

KP08 – Knotenstrombelastung Spitzen-
stunde 2035 (P8a) 

 

KP08 – QSV P8a nach HBS 2015  

Der KP 8 ist im Prognoseplanfall der Variante 8A leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV B 
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2021-0301  Stand: 20.03.2025 

Anlage 06-09 – KP11 Travemünder Landstraße / Teutendorfer Weg (Vor-

fahrtgeregelt) 

 

KP11 – schematische Knotenpunktdarstellung 2035 (P8a) 

 

KP11 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 2035 (P8a) 

 

KP11 – QSV P8a nach HBS 2015 

Der KP 11 ist im Prognoseplanfall der Variante 8A leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV A. 
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Anlage 06-10 – KP12 Travemünder Landstraße / Planstraße1 (Vorfahrtgere-

gelt) 

 

                                  

KP08 – schematische Knotenpunktdarstellung  
 2035 (P8a) 

KP08 – Knotenstrombelastung Spitzen-
stunde 2035 (P8a) 

 

KP12 – QSV P8a nach HBS 2015 

Der KP 12 ist im Prognoseplanfall der Variante 8A leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV A. 
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Anlage 06-11 – KP14 Gemeindeverbindungsstraße / Planstraße 2 (Vorfahrt-

geregelt) 

 

              

KP14 – schematische Knotenpunktdar- 

stellung 2035 (P8a) 

KP14 – Knotenstrombelastung Spitzen- 

stunde 2035 (P8a) 

 

 

KP14 – QSV P8a nach HBS 2015 

Der KP 14 ist im Prognoseplanfall der Variante 8A leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV A. 
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Anlage 06-12 – KP15 Rönnauer Weg / Hollbeck / Planstraße 2 (Vorfahrtgere-

gelt) 

 

KP15 – schematische Knotenpunktdarstellung 2035 (P8a) 

 

KP15 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 2035 (P8a) 

 

KP15 – QSV P8a nach HBS 2015 

Der KP 15 ist im Prognoseplanfall der Variante 8A leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV A. 
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Anlage 06-13 – KP16 Rönnauer Weg / Planstraße 2 (Vorfahrtgeregelt) 

 

 

KP16 – schematische Knotenpunktdarstellung 2035 (P8a) 

 

KP16 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 2035 (P8a) 

 

KP16 – QSV P8a nach HBS 2015 

Der KP 16 ist im Prognoseplanfall der Variante 8A leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV A. 
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Anlage 06-14 – KP17a Auf- und Abfahrten zur / von der B75 (Vorfahrtgere-

gelt) 

 

    

KP17a – schematische Knotenpunktdarstel-
lung 2035 (P8a) 

KP17a – Knotenstrombelastung Spät-
spitze 2035 (P8a) 

 

KP17a – QSV P8a nach HBS 2015 

Der KP 16 ist im Prognoseplanfall der Variante 8A leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV A.  
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Anlage 06-15 – KP17b Auf- und Abfahrten zur / von der B75 (Vorfahrtgere-

gelt) 

 

   
KP17b – schematische Knotenpunktdar-
stellung 2035 (P8a) 

KP17b – Knotenstrombelastung Spätspitze 
2035 (P8a) 

 
KP17b – QSV P8a nach HBS 2015 

Der KP 16 ist im Prognoseplanfall der Variante 8A leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV A.  
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Anlage 07 

- 

Leistungsfähigkeiten Knotenpunkte 
Prognose Planfall Variante 8B 
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Anlage 07-01 – KP01 Travemünder Landstr. / Ivendorfer Landstr. (Vor-

fahrtgeregelt) 

 

KP01 – schematische Knotenpunktdarstellung 2035 (P8b) 

 

KP01 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 2035 (P8b) 

 

      KP01 – QSV P8b nach HBS 2015 

Der KP 01 ist im Prognoseplanfall der Variante 8B leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV A. 
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Anlage 07-02 – KP02 B75 Gneversdorfer Weg / Howingsbrook (LSA) 

 

         

KP02 – schematische Knotenpunktdarstellung 
2035 (P8b) 

KP02 – Knotenstrombelastung Spitzen-
stunde 2035 (P8b) 

 

 

KP02 – QSV P8b nach HBS 2015 

Der KP 02 ist im Prognoseplanfall der Variante 8B leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV A. 
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Anlage 07-03 – KP03 B75 Gneversdorfer Weg / Moorredder (LSA) 

 

            

KP03 – schematische Knotenpunktdarstellung 
2035 (P8b) 

KP03 – Knotenstrombelastung 2035    
(P8b) 

 

KP03 – QSV P8b nach HBS 2015 

Der KP 03 ist im Prognoseplanfall der Variante 8B nicht leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am 

Knotenpunkt erreicht eine ungenügende QSV F. Eine Optimierung des Knotenpunktes wird emp-

fohlen. 
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Anlage 07-04 – KP04 B75 Gneversdorfer Weg / Mühlenberg (Vorfahrtgere-

gelt) 

               

KP04 – Knotenpunktdarstellung 2035 

(P8b) 

KP04 – Knotenstrombelastung Spitzen-
stunde 2035 (P8b) 

 

KP04 – QSV P8b nach HBS 2015 

Der KP 04 ist im Prognoseplanfall der Variante 8B leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV B 
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Anlage 07-05 – KP05 B75 Gneversdorfer Weg / Vogteistraße (Vorfahrtgere-

gelt) 

 

     

KP05 – schematische Knotenpunktdarstel-
lung 2035 (P8b) 

KP05 – Knotenstrombelastung Spätspitze 
2035 (P8b) 

 

KP05 – QSV P8b nach HBS 2015 

Der KP 05 ist im Prognoseplanfall der Variante 8B leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV D. 
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Anlage 07-06 – KP06 B75 Travemünder Landstraße / Torstraße (LSA) 

 

 

KP06 – schematische Knotenpunktdarstellung 2035 (P8b) 

 

 

KP06 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 2035 (P8b) 

 

 

KP06 – QSV P8b nach HBS 2015 

Der KP 06 ist im Prognoseplanfall der Variante 8B leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV B. 
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Anlage 07-07 – KP07 Travemünder Landstraße / Teutendorfer Weg (Vor-

fahrtgeregelt) 

 

 

KP07 – schematische Knotenpunktdarstellung 2035 (P8b) 

 

 KP07 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 2035 (P8b) 

 

     KP07 – QSV P8b nach HBS 2015 

Der KP 07 ist im Prognoseplanfall der Variante 8A leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV A. 
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Anlage 07-08 – KP08 Ivendorfer Landstraße / Teutendorfer Weg (Vorfahrt-

geregelt) 

      

KP08 – schematische Knotenpunktdarstel-
lung 2035 (P8b) 

KP08 – Knotenstrombelastung Spitzen-
stunde 2035 (P8b) 

 

KP08 – QSV P8b nach HBS 2015  

Der KP 8 ist im Prognoseplanfall der Variante 8B leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV A 
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Anlage 07-09 – KP11 Travemünder Landstraße / Teutendorfer Weg (Vor-

fahrtgeregelt) 

 

KP11 – schematische Knotenpunktdarstellung 2035 (P8b) 

 

KP11 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 2035 (P8b) 

 

KP11 – QSV P8b nach HBS 2015 

Der KP 11 ist im Prognoseplanfall der Variante 8B leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV A.  
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Anlage 07-10 – KP12 Travemünder Landstraße / Planstraße1 (Vorfahrtgere-

gelt) 

 

                                  

KP12 – schematische Knotenpunktdarstellung  

2035 (P8b) 

KP12 – Knotenstrombelastung Spitzen-
stunde 2035 (P8b) 

 

 

KP12 – QSV P8b nach HBS 2015 

Der KP 12 ist im Prognoseplanfall der Variante 8B leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV A. 
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Anlage 07-11 – KP13 Ivendorfer Landstraße / Planstraße2 (Vorfahrtgeregelt) 

 

                

KP13 – schematische Knotenpunktdarstellung  

2035 (P8b) 

KP13 – Knotenstrombelastung Spitzen-
stunde 2035 (P8b) 

 

 

KP13 – QSV P8b nach HBS 2015 

Der KP 13 ist im Prognoseplanfall der Variante 8B leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV A. 
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Anlage 07-12 – KP14 Gemeindeverbindungsstraße / Planstraße 2 (Vorfahrt-

geregelt) 

 

              

KP14 – schematische Knotenpunktdarst- 

ellung 2035 (P8b) 

 

KP14 – Knotenstrombelastung Spitzen- 

stunde 2035 (P8b) 

 

KP14 – QSV P8b nach HBS 2015 

Der KP 14 ist im Prognoseplanfall der Variante 8B leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV A. 
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Anlage 07-13 – KP15 Rönnauer Weg / Hollbeck / Planstraße 2 (Vorfahrtgere-

gelt) 

 

KP15 – schematische Knotenpunktdarstellung 2035 (P8b) 

 

KP15 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 2035 (P8b) 

 

KP15 – QSV P8b nach HBS 2015 

Der KP 15 ist im Prognoseplanfall der Variante 8B leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV A. 
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Anlage 07-14 – KP16 Rönnauer Weg / Planstraße 2 (Vorfahrtgeregelt) 

 

 

KP16 – schematische Knotenpunktdarstellung 2035 (P8b) 

 

KP16 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 2035 (P8b) 

 

KP16 – QSV P8b nach HBS 2015 

Der KP 16 ist im Prognoseplanfall der Variante 8B leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV A. 
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Anlage 07-15 – KP17a Auf- und Abfahrten zur / von der B75 (Vorfahrtgere-

gelt) 

      

KP17a – schematische Knotenpunktdarstel-
lung 2035 (P8b) 

KP17a – Knotenstrombelastung Spitzen-
stunde 2035 (P8b) 

 

 

KP17a – QSV P8b nach HBS 2015 

Der KP 16 ist im Prognoseplanfall der Variante 8A leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knoten-

punkt erreicht eine QSV A. 
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Anlage 07-16 – KP17b Auf- und Abfahrten zur / von der B75 (Vorfahrtgere-

gelt) 

   
KP17b – schematische Knotenpunktdarstel-
lung 2035 (P8b) 

KP17b – Knotenstrombelastung Spitzen-
stunde 2035 (P8b) 

 

 

KP17b – QSV P8b nach HBS 2015 

Der KP 17b ist im Prognoseplanfall der Variante 8B leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Kno-

tenpunkt erreicht eine QSV A.  
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Anlage 08 

- 

Leistungsfähigkeiten Knotenpunkte 4 und 5 
Einzelbaumaßnahme BÜ Gneversdorfer Weg 
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Anlage 08-01 – KP4 Gneversdorfer Weg / Mühlenberg 

(P0+Schließung BÜ DB) 

 

KP4 – schematische Knotenpunktdarstellung 
2035 (P0) 

KP4 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 
2035 (P0) 

 
KP 4 Leistungsfähigkeit als vorfahrtgeregelter Knotenpunkt 

Der KP 4 als vorfahrtgeregelter Knotenpunkt ist im Prognosenullfall nicht leistungsfähig. Der Ver-

kehrsablauf am Knotenpunkt erreicht eine QSV F. 

 

 

KP 4 Leistungsfähigkeit als LSA-Knotenpunkt 

Der KP 4 als signalisierter Knotenpunkt ist im Prognosenullfall (P0) mit Schließung des BÜ DB 

 leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knotenpunkt erreicht eine QSV D.  
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Anlage 08-02 – KP4 Gneversdorfer Weg / Mühlenberg 

(P7 + Schließung BÜ DB) 

  

KP4 – schematische Knotenpunktdarstellung 
2035 (P7+Schließung BÜ DB) 

KP4 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 
2035 (P7+Schließung BÜ DB) 

 
KP 4 Leistungsfähigkeit als vorfahrtgeregelter Knotenpunkt 

Der KP 4 als vorfahrtgeregelter Knotenpunkt ist im Planfall 7 mit Schließung des BÜ DB nicht 

leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knotenpunkt erreicht eine QSV F. 

 

 

KP 4 Leistungsfähigkeit als LSA-Knotenpunkt 

Der KP 4 als signalisierter Knotenpunkt ist im Prognosefall 7 mit Schließung des BÜ DB leistungs-

fähig. Der Verkehrsablauf am Knotenpunkt erreicht eine QSV D.  
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Anlage 08-03 – KP4 Gneversdorfer Weg / Mühlenberg 

(P8A + Schließung BÜ DB) 

  

KP4 – schematische Knotenpunktdarstellung 
2035 (P8A+Schließung BÜ DB) 

KP4 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 
2035 (P8A+Schließung BÜ DB) 

 
KP 4 Leistungsfähigkeit als vorfahrtgeregelter Knotenpunkt 

Der KP 4 als vorfahrtgeregelter Knotenpunkt ist im Planfall 8A mit Schließung des BÜ DB nicht 

leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knotenpunkt erreicht eine QSV F. 

 

 

KP 4 Leistungsfähigkeit als LSA-Knotenpunkt 

Der KP 4 als signalisierter Knotenpunkt ist im Prognosefall 8A mit Schließung des BÜ DB leis-

tungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knotenpunkt erreicht eine QSV D.  
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Anlage 08-04 – KP4 Gneversdorfer Weg / Mühlenberg 

(P8B + Schließung BÜ DB) 

  

KP4 – schematische Knotenpunktdarstellung 
2035 (P8B+Schließung BÜ DB) 

KP4 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 
2035 (P8B+Schließung BÜ DB) 

 
KP 4 Leistungsfähigkeit als vorfahrtgeregelter Knotenpunkt 

Der KP 4 als vorfahrtgeregelter Knotenpunkt ist im Planfall 8B mit Schließung des BÜ DB nicht 

leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knotenpunkt erreicht eine QSV F. 

 

 

KP 4 Leistungsfähigkeit als LSA-Knotenpunkt 

Der KP 4 als signalisierter Knotenpunkt ist im Prognosefall 8B mit Schließung des BÜ DB leis-

tungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knotenpunkt erreicht eine QSV D.  
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Anlage 08-05 – KP5 Gneversdorfer Weg / Mühlenberg 

(P0 + Schließung BÜ DB) 

  

KP5 – schematische Knotenpunktdarstellung 
2035 (P0+Schließung BÜ DB) 

KP5 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 
2035 (P0+Schließung BÜ DB) 

 
KP 5 Leistungsfähigkeit als vorfahrtgeregelter Knotenpunkt 

Der KP 5 als vorfahrtgeregelter Knotenpunkt ist im Planfall 0 mit Schließung des BÜ DB nicht 

leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knotenpunkt erreicht eine QSV F. 

 

 

KP 5 Leistungsfähigkeit als LSA-Knotenpunkt 

Der KP 5 als LSA-Knotenpunkt ist im Prognosenullfall mit Schließung des BÜ DB nicht leistungs-

fähig. Der Verkehrsablauf am Knotenpunkt erreicht eine QSV E. 
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Anlage 08-06 – KP5 Gneversdorfer Weg / Mühlenberg 

(P7 + Schließung BÜ DB) 

  

KP5 – schematische Knotenpunktdarstellung 
2035 (P7+Schließung BÜ DB) 

KP5 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 
2035 (P7+Schließung BÜ DB) 

 
KP 5 Leistungsfähigkeit als vorfahrtgeregelter Knotenpunkt 

Der KP 5 als vorfahrtgeregelter Knotenpunkt ist im Planfall 7 mit Schließung des BÜ DB nicht 

leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knotenpunkt erreicht eine QSV F. 

 

 

KP 5 Leistungsfähigkeit als LSA-Knotenpunkt 

Der KP 5 als LSA-Knotenpunkt ist im Planfall 7 mit Schließung des BÜ DB leistungsfähig. Der 

Verkehrsablauf am Knotenpunkt erreicht eine QSV D.  

150 von 154 in Zusammenstellung



Machbarkeitsstudie Anbindung Travemünde Seite 103 von 106 

2021-0301  Stand: 20.03.2025 

Anlage 08-07 – KP5 Gneversdorfer Weg / Mühlenberg 

(P8A + Schließung BÜ DB) 

  

KP5 – schematische Knotenpunktdarstellung 
2035 (P8A+Schließung BÜ DB) 

KP5 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 
2035 (P8A+Schließung BÜ DB) 

 
KP 5 Leistungsfähigkeit als vorfahrtgeregelter Knotenpunkt 

Der KP 5 als vorfahrtgeregelter Knotenpunkt ist im Planfall 8A mit Schließung des BÜ DB nicht 

leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knotenpunkt erreicht eine QSV F. 

 

 

KP 5 Leistungsfähigkeit als LSA-Knotenpunkt 

Der KP 5 als LSA-Knotenpunkt ist im Planfall 8A mit Schließung des BÜ DB leistungsfähig. Der 

Verkehrsablauf am Knotenpunkt erreicht eine QSV D.  
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Anlage 08-08 – KP5 Gneversdorfer Weg / Mühlenberg 

(P8B + Schließung BÜ DB) 

  

KP5 – schematische Knotenpunktdarstellung 
2035 (P8B+Schließung BÜ DB) 

KP5 – Knotenstrombelastung Spitzenstunde 
2035 (P8B+Schließung BÜ DB) 

 
KP 5 Leistungsfähigkeit als vorfahrtgeregelter Knotenpunkt 

Der KP 5 als vorfahrtgeregelter Knotenpunkt ist im Planfall 8B mit Schließung des BÜ DB nicht 

leistungsfähig. Der Verkehrsablauf am Knotenpunkt erreicht eine QSV F. 

 

 

KP 5 Leistungsfähigkeit als LSA-Knotenpunkt 

Der KP 5 als LSA-Knotenpunkt ist im Planfall 8A mit Schließung des BÜ DB leistungsfähig. Der 

Verkehrsablauf am Knotenpunkt erreicht eine QSV D. 
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Anlage 09 

- 

Abwägungsmatrix der Varianten 5, 7, 8A, 8B 
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Anlage 09 - Abwägungsmatrix 

 

 

 

 

 

 

Kriterium

Variante 0 - Prognose-NULL-

Fall (2035)

Verkehrsführung Bestand

Wertung

(1)

Variante 5 Prognoseplanfall (2035)

-

Verkehrsführung B75 - über Ivendorfer 

Landstraße (K2)

Wertung

(1)

Variante 7 Prognoseplanfall (2035)

-

Verkehrsführung Planstraße 1+3,

Schließung BÜ Ivendorfer Landstraße,

2 Überführungsbauwerke Bahntrasse

Wertung

(1)

Variante 8A Prognoseplanfall (2035)

-

Verkehrsführung Plastraße 2,

1 Überführungsbauwerk Bahntrasse,

1 Überführungsbauwerk Ivendorfer Landstraße

Wertung

(1)

Variante 8B Prognoseplanfall (2035)

-

Verkehrsführung Plastraße 2, 

Überführungsbauwerk über Bahntrasse,

plangleicher Knoten Ivendorfer Landstraße

Wertung

(1)

1. Städtebaulicher

 Einfluss

Beschreibung Lage und 

Verlauf der Variante

- Städtebauliche Entwicklung im

   Untersuchungsgebiet

- Verkehrsführung im Bestand

- Städtebauliche Entwicklung im 

Untersuchungsgebiet

- Verkehrsführung anteilig über K2 Ivendorfer 

Landstraße bis Teutendorfer Weg

- städtebauliche Entwicklung im Untersuchungsgebiet

- Bau Planstraße 1 parallel zur Bahntrasse mit 

Überführungsbauwerk Bahntrasse

- Bau Planstraße 3 zwischen Travemünder Landstraße 

und Ivendorfer Landstraße als Querverbindung mit 

Überführungsbauwerk

- Neubau und bauliche Anpassung Knotenpunkte

- städtebauliche Entwicklung im Untersuchungsgebiet

- Bau Planstraße 2 in Ost-West-Ausrichtung mit 1 

Überführungsbauwerk über Bahntrasse + 1 

Überführungsbauwerk Ivendorfer Landstraße

- Neubau und bauliche Anpassung Knotenpunkte

- städtebauliche Entwicklung im Untersuchungsgebiet

- Bau Planstraße 2 in Ost-West-Ausrichtung mit 1 

Überführungsbauwerk über Bahntrasse

- Neubau und bauliche Anpassung Knotenpunkte

Verträglichkeit:

Verkehr - städtebaul. 

Struktur

- überwiegend verträglich im 

Zuge

   der Hauptnetzstraßen;

   in Abschnitten mit

   Wohnbebauung

   bedingt verträglich

0

- überwiegend verträglich im Zuge der

   Hauptnetzstraßen;

- Trasse tangiert Wohngebiete, zusätzlicher 

Durchgangsverkehr   

   (in Abschnitten mit Wohnbebauung teilweise 

bedingt

   verträglich; Ivendorf, Teutendorfer Siedlung)

+

- überwiegend verträglich im Zuge der 

Hauptnetzstraßen

- Planstraße verläuft zwischen Erdwall und 

Bahnstrecke

- Erdwall bietet Schallschutz für Wohngebiete in 

westlicher Lage

- Innenstadtlagen können von Süden und Norden 

erreicht werden

+++

- überwiegend verträglich im Zuge der Hauptnetzstraßen

- Innenstadtlagen können von Süden und Norden erreicht 

werden

++

- überwiegend verträglich im Zuge der Hauptnetzstraßen

- in Abschnitten mit Wohnbebauung bedingt verträglich 

(bspw. Pommernzentrum)

- Innenstadtlagen können von Süden und Norden erreicht 

werden

+

2. Verkehrsqualität Variante 0 Variante 5 Variante 7 Variante 8A Variante 8B

Leistungsfähigkeit (LF) 

der Knotenpunkte im 

jeweiligen 

Unterscheidungsfall

- LF abnehmend aufgrund

  Verkehrszunahme gemäß

  Strukturentwicklung Prognose

  2035;

- mangelhafte Verkehrsqualität 3 

von

  9 Knotenpunkten kann durch 

LSA-

  Maßnahmen beseitigt werden 

0

- LF- Erhöhung der B75 und der Knotenpunkte im

  Hauptnetz des zentralen Ortsbereiches

- mangelhafte Verkehrsqualität an 1 von 9 

Knotenpunkten

  (kann durch signal- bzw. bautechnische 

Maßnahmen

  beseitigt werden)

+ +

- LF-Erhöhung der B75 und der Knotenpunkte im 

Hauptnetz des zentralen Ortsbereiches

- mangelhafte Verkehrqualität an 2 von 14 

Knotenpunkten

(kann durch signal- oder bautechnische Maßnahmen 

beseitigt werden)

0

- LF-Erhöhung der B75 und der Knotenpunkte im Hauptnetz 

des zentralen Ortsbereiches

- mangelhafte Verkehrsqualität an 1 von 15 Knotenpunkten

(kann durch signal- und bautechnische Maßnahmen beseitigt 

werden)

++

- LF-Erhöhung der B75 und der Knotenpunkte im 

Hauptnetz des zentralen Ortsbereiches

- mangelhafte Verkehrsqualität an 1 von 16 

Knotenpunkten

(kann durch signal- und bautechnische Maßnahmen 

beseitigt werden)

+++

Entlastungseffekte - Keine Entlastungseffekte -

- Leichte Entlastung der B75 und der 

Knotenpunkte im Hauptnetz des zentralen 

Ortsbereiches

- geringerer Anteil Verkehrsentlastung im Vergleich 

der Varianten (10%)

- Verkürzung des Erschließungsweges zum 

Priwall von Süden 

+

- merkliche Entlastung der B75 und der Knotenpunkte 

im Hauptnetz des zentralen Ortsbereiches

- Verkürzung des Erschließungsweges zum Priwall von 

Süden

- Schließung BÜ Ivendorfer Landstraße senkt 

Durchgangsverkehr

++

- merkliche Entlastung der B75 und der Knotenpunkte im

Hauptnetz des zentralen Ortsbereiches

- Verkürzung des Erschließungsweges zum Priwall 

  von Süden

+

- merkliche Entlastung der B75 und der Knotenpunkte im

Hauptnetz des zentralen Ortsbereiches

- Verkürzung des Erschließungsweges zum Priwall 

  von Süden

+

3. Verkehrssicherheit Variante 0 Variante 5 Variante 7 Variante 8A Variante 8B

Konfliktpunkte

keine Verringerung 

Konfliktpunkte 

'- Abnahme der 

Verkehrssicherheit

  an Bahnübergange + 

  dicht aufeinanderfolgende

  Knotenpunkte durch höhere

  Belastung

-

Verringerung der Konfliktpunkte 

- Erhöhung der Verkehrssicherheit in den 

entlasteten Streckenabschnitten und 

Knotenpunkten + 1x BÜ (Gneverstorfer Weg )

- im Durchschnitt gleichbleibendes 

Konfliktpotential an Knotenpunkten im Zuge der 

Ivendorfer Landstraße (Abnehmend am Anschluss 

K20; leicht zunehmend an den nördlichen 

Bestandsknoten) 

0

- Verringerung des Konfliktpunktes BÜ Ivendorfer 

Landstraße durch Aufhebung (erzeugt weniger 

Durchgangsverkehr auf der Ivendorfer Landstraße)

- weniger Konfliktpotenzial im Bereich Gneversdorfer 

Straße (Zentrum) durch Verkehrsmengenabnahme

- Erschließung in Richtung Priwall von Süden möglich 

(Entlastung Stadtkern)

+

- Verringerung der Konfliktpunkte durch 

Überführungsbauwerke Bahntrasse (kein Bahnübergang 

nötig) und Ivendorfer Landstraße (kein plangleicher 

Knotenpunkt)

- weniger Konfliktpotanzial im Bereich Gneversdorfer Straße 

(Zentrum) durch Verkehrsmengenabnahme

- Erschließung in Richtung Priwall von Süden möglich 

(Entlastung Stadtkern)

++

- Verringerung der Konfliktpunkte durch 

Überführungsbauwerke Bahntrasse (kein Bahnübergang 

nötig)

- weniger Konfliktpotenzial im Bereich Gneversdorfer 

Straße (Zentrum) durch Verkehrsmengenabnahme

- Erschließung in Richtung Priwall von Süden möglich 

(Entlastung Stadtkern)

+

Verkehrsgeschwindigkeit- status quo 0

Funktional + sicherheitsgerechte Geschwindigkeit 

umsetzbar 

- 50 bis 60 km/h

+

Funktional + sicherheitsgerechte Geschwindigkeit 

umsetzbar 

- 70 km/h (Entwurfsklasse 4 nach RAL)

++
Funktional + sicherheitsgerechte Geschwindigkeit umsetzbar 

- 70 km/h (Entwurfsklasse 4 nach RAL)
++

Funktional + sicherheitsgerechte Geschwindigkeit 

umsetzbar 

- 70 km/h (Entwurfsklasse 4 nach RAL)

++

4. Flora / Fauna Variante 0 Variante 5 Variante 7 Variante 8A Variante 8B

Genehmigungs-

fähigkeit

nach BNatschG

- genehmigungsfähig +

- Erschwerte Genehmigungsfähigkeit, Alternativen 

vorhanden

- Kompenstionsmaßnahmen notwendig, höchster 

Anteil im Variantenvergleich (Allee-Bäume 

Ivendorfer Landstraße)

- - - genehmigungsfähig + - genehmigungsfähig + - genehmigungsfähig + 

Wasser, Luft, Klima

Flächenverbrauch

Schutzstatus

- status quo 0

- keine TW-Schutzzone (TW-Gewinnung);

- mittlerer Flächenverbrauch

- Mikroklimatisch große Betroffenheit durch 

höchste Gehölzverluste; mittlerer 

Versiegelungsgrad

- Landschaftsschutzgebiet (Randlage)

- - -
- keine TW-Schutzzone (TW-Gewinnung)

- mittlerer Flächenverbrauch
+

- keine TW-Schutzzone (TW-Gewinnung)

- mittlerer Flächenverbrauch

- Landschaftsschutzgebiet

-

- keine TW-Schutzzone (TW-Gewinnung)

- mittlerer Flächenverbrauch

- Landschaftsschutzgebiet

-

5. Durchfahrbarkeit

   des Hafens
Variante 0 Variante 5 Variante 7 Variante 8A Variante 8B

ISPS-Bereich - keine Betroffenheiten 0 - keine Betroffenheiten 0 - keine Betroffenheiten 0 - keine Betroffenheiten 0 - keine Betroffenheiten 0

Übrige Hafenflächen - keine Betroffenheiten 0 - keine Betroffenheiten 0 - keine Betroffenheiten 0 - keine Betroffenheiten 0 - keine Betroffenheiten 0

6. Flächen-

    inanspruchnahme
Variante 0 Variante 5 Variante 7 Variante 8A Variante 8B

Absolut
- keine zusätzliche Flächen-

  inanspruchnahme 
0

- keine Hafenflächen betroffen 

- 4.750 qm (Straßenneubau, Rampen+Knoten)

0

-

- keine Hafenflächen betroffen 

- 30.000 qm (Straßenneubau, Rampen+Knoten)

0

- -

- keine Hafenflächen betroffen 

- 25.500 qm (Straßenneubau, Rampen+Knoten)

0

-

- keine Hafenflächen betroffen 

- 25.500 qm (Straßenneubau, Rampen+Knoten)

0

-

Grunderwerb - kein Grunderwerb 0 - Grunderwerb: überwiegend private Flächen - - - Grunderwerb: überwiegend private Flächen - - - Grunderwerb: überwiegend private Flächen - - - Grunderwerb: überwiegend private Flächen - -

7. Straßenausstattung Variante 0 Variante 5 Variante 7 Variante 8A Variante 8B

Verkehrsflächen

- geringfügiger 

Knotenpunktausbau

  erforderlich 

-

- Straßenausbau erforderlich

- geringer Knotenpunktausbau erforderlich

- Ergänzungsbau höhenfreie Anschlussrampen 

zwischen 

  Zufahrt B75 AS Süd und Ivendorfer Landstraße

- -

- Straßenbau erforderlich

- Knotenpunktanpassungen erforderlich

- Knotenpunktneubauten erforderlich

- Schließung BÜ Ivendorfer Landstraße

- - -

- Straßenbau erforderlich

- Knotenpunktanpassungen erforderlich

- Knotenpunktneubauten erforderlich

- Bau Anschlussstelle B75 erforderlich

- - -

- Straßenbau erforderlich

- Knotenpunktanpassungen erforderlich

- Knotenpunktneubauten erforderlich

- Bau Anschlussstelle B75 erforderlich

- -

Ing.-Bauwerke - keine Ing.-Bauwerke erforderlich 0 - Keine Ing.-Bauwerke erforderlich 0 - 2 Ing.-Bauwerke erforderlich - - - 2 Ing.-Bauwerke erforderlich - - - 1 Ing.-Bauwerk erforderlich -

8. Kosten 

(Grobschätzung)
Variante 0 Variante 5 Variante 7 Variante 8A Variante 8B

Kosten Grunderwerb (2) - keine Kosten 0 0,550 Mio EUR - 5,100 Mio EUR - - 4,335 Mio EUR - - 4,335 Mio EUR - -

Baukosten 

Hafenbereich
- keine Kosten 0 - keine Kosten 0 - keine Kosten 0 - keine Kosten 0 - keine Kosten 0

Baukosten außerhalb 

Hafen
0,2 Mio EUR - 1,196 Mio EUR - 34,105 Mio EUR - - - 35,755 Mio EUR - - - 29,055 Mio EUR - -

Baukosten 

Hafenersatzflächen
- keine Kosten 0 - keine Kosten 0 - keine Kosten 0 - keine Kosten 0 - keine Kosten 0

Umwelt (landsch.-pfleg. 

Ausgleichsmaßnahmen)
- keine Kosten 0 0,1 Mio EUR - 0,1 Mio EUR - 0,1 Mio EUR - 0,1 Mio EUR -

Sonstiges (u.a. Ersatz

f. Betriebsanlagen, 

Planung)

- keine Kosten 0
0,5 Mio EUR

(Schließung BÜSTRA Ivendorfer Landstr.)
- - keine Kosten 0 - keine Kosten 0 - keine Kosten 0

Gesamtbewertung

(brutto)
0,2 Mio EUR - 3 [1] 2,8 Mio EUR - 9 [5] 46,8 Mio EUR -5 [3] 47,9 Mio EUR -5 [4] 39,9 Mio EUR -3 [2]

(1) Bewertungsmaßstab:

"0" / "+" / "- "

(2) Kostenermittlung Grunderwerb:

Quelle:

GEO-Datenportal SH (GDI-SH)

Stand: 30.01.2025

Kostenermittlung nach Bodenrichtwerten
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